
817,50 Euro erbrachte eine Benefizveran-
staltung zu Gunsten der notleidenden
Menschen in Haiti. Einer Privatinitiative
von Stefan Thiel aus Flöha war es zu ver-
danken, dass am 31. Januar 2010 diese
gelungene Veranstaltung im Wasserbau
der „Alten Baumwolle“ stattfinden konnte.
Spontan entschloss sich Stefan Thiel,
gemeinsam mit dem Akkordeon-Ensem-
ble „Tastenspiel“ aus Niederwiesa unter
Leitung von Tobias Mehner, dem Förder-

verein für Nachwuchssport und mit
Schülerinnen und Schülern der Mittel-
schule Flöha-Plaue, eine Konzertveran-
staltung zu organisieren. Etwa 70 Gäste
waren gekommen, um neben internatio-
nal bekannten und eigenen Liedern des
passionierten Liedermachers Stefan
Thiel, Darbietungen des Akkordeon-En-
sembles und des Chores sowie der Tanz-
gruppe der Mittelschule Flöha-Plaue zu
verfolgen. 

Am Sonntag, dem 7. März 2010 erklingt
um 17.00 Uhr in der Georgenkirche von
Joseph Haydn das Oratorium „Stabat
mater“ für Chor, Soli und Orchester. Die
Vertonung der mittelalterlichen Mariense-
quenz  betrachtet den Schmerz Marias,
die unter dem Kreuz Jesu steht. Obwohl
die Leidensgeschichte Jesu dem Hörer
vor Augen gestellt wird, bewahrt die Mu-
sik Haydns immer einen versöhnlichen
Charakter. Der Opfertod Jesu wird vor al-
lem als Zeichen göttlicher Liebe und
Gnade dargestellt.

Ausführende der Aufführung sind Jana
Büchner, Freiberg – Sopran, Franziska
Kimme, Dresden – Alt, Sebastian Reim,
Dresden – Tenor, Matthias Weichert, Dres-
den – Bass, der Ephoraler Singkreis Flö-
ha, die Sächsische Kammerphilharmonie.
Die Leitung hat KMD Ekkehard Hübler.
Eintrittskarten können im Vorverkauf in
der Buchhandlung Blana und in den Ev.-
Luth. Pfarrämtern in Flöha zu 10,00 Euro,
ermäßigt 8,00 Euro, sowie an der Abend-
kasse zu 12,00 Euro, ermäßigt 10,00 
Euro erworben werden.

Großen Applaus erhielt die Flöhaer
Mittelschule für eine Spende von über
200 Euro, die sie aus dem Erlös eines
Kuchenbasars an ihrer Schule mit in den
Spendentopf gaben. Auch die Einnah-
men eines kleinen Solidaritätsbasars an
diesem Abend, der von der Mittelschule
organisiert wurde, kam dem Spenden-
konto mit zugute. 
Ebenso spendete der Förderverein für
Nachwuchssport die Einnahmen aus der
gastronomischen Versorgung komplett
für das Spendenanliegen.
Die Veranstalter bedankten sich auch bei
der Stadtverwaltung Flöha, die die
Räumlichkeiten im Wasserbau kostenfrei
zur Verfügung stellten.
Alle Spendengelder der Benefizveran-
staltung gingen auf das Spendenkonto
der „Aktion Deutschland hilft“.
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Flöha hilft Haiti 

Für die große Wertschätzung, die mir an-
lässlich meines 60. Geburtstages auf
vielfältige Art und Weise entgegenge-
bracht wurde, bedanke ich mich bei allen
ganz herzlich.

Friedrich Schlosser
Oberbürgermeister

Dankeschön

Aufführung des Oratoriums „Stabat mater“ von J. Haydn 
in der Georgenkirche Flöha

Organisator Stefan Thiel ( hinten links) und die Tanzgruppe der Mittelschule Flöha-Plaue zum Be-
nefizkonzert zu Gunsten der Haitianischen Bevölkerung nach dem schweren Erdbeben.
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Um die Entwicklung des Gebietes „Alte
Baumwolle“ voran zu bringen, konnte die
Stadt Flöha im Jahr 2009 die Aufnahme
in das neue Förderprogramm „Aktive
Stadt- und Ortsteilzentren“ erreichen.

In diesem Zusammenhang hat der Stad-
trat von Flöha in seiner öffentlicher Sit-
zung am 28. Januar 2010 den Entwurf
des erforderlichen Städtebaulichen Ent-
wicklungskonzeptes Aktives Stadt- und
Ortsteilzentrum „Alte Baumwolle“ zur
Kenntnis genommen und festgelegt, die
Beteiligung der Bürger gemäß § 171 b
Abs. 3 i. V. m. § 137 des Baugesetzbu-
ches (BauGB) durchzuführen. Die Bür-
gerbeteiligung soll analog § 3 Abs. 2
BauGB durchgeführt werden.
Dazu liegt der Entwurf des Städtebau-

lichen Entwicklungskonzeptes Aktives
Stadt- und Ortsteilzentrum „Alte Baum-
wolle“, bestehend aus dem Erläuterungs-
bericht in der Fassung vom Januar 2010
einschließlich zugehöriger Pläne

vom 01. März 2010 bis 
einschließlich 07. April 2010

in der Stadtverwaltung Flöha, Foyer des
Bauamtes im 3. Obergeschosses wäh-
rend der folgenden Dienststunden

montags, 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr,
und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr,

dienstags, 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr,
und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr,

mittwochs, 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr,
und 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr,

donnerstags, 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr,
und 13:00 Uhr bis 18:00 Uhr,

freitags, 7:30 Uhr bis 12:00 Uhr,

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.
Während der Auslegungsfrist können von
allen Bürgern Stellungnahmen zu dem
Entwurf schriftlich oder während der
Dienststunden zur Niederschrift vorge-
bracht werden.

Schlosser
Oberbürgermeister

Flöha, 03.02.2010

ÖFFENTLICHE BEKANNTMACHUNG NR. 02/2010 
DER STADTVERWALTUNG FLÖHA

Beschluss zur überplanmäßigen Aus-
gabe Stadtumbau 
(Vorlage-Nr.: VWA – 031/2009)
Beschluss-Nr.: 023/5/2009
Abst.-Ergebnis: Einstimmig Ja 
(21 Stimmen)

Beschluss zur überplanmäßigen Aus-
gabe Straße Waldsiedlung 
(Vorlage-Nr.: VWA – 032/2009)
Beschluss-Nr.: 024/5/2009
Abst.-Ergebnis: Mit Stimmenmehrheit 
(20 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung)

Beschluss zur überplanmäßigen Aus-
gabe – Umverteilung von Haushalts-

ausgaberesten 
(Vorlage-Nr.: VWA – 034/2009)
Beschluss-Nr.: 025/5/2009
Abst.-Ergebnis: Einstimmig Ja 
(21 Stimmen)

Beschluss zum Kaufvertrag, UR-Nr.
905/2008, Alte Baumwolle 
(Vorlage-Nr.: VWA – 038/2009)
Beschluss-Nr.: 026/52009
Abst.-Ergebnis: Mit Stimmenmehrheit 
(18 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen)

Beschluss zum Kaufpreis für das Flur-
stück Nr. 18/6, Gemarkung Falkenau
(Vorlage-Nr.: VWA – 037/2009)

Beschluss-Nr.: 027/5/2009
Abst.-Ergebnis: Mit Stimmenmehrheit 
(19 Ja-Stimmen, 2 Enthaltungen)

Beschluss zur Zuschlagserteilung
nach Beschränkter Ausschreibung
Bauvorhaben: Energetischer Ersatz-
neubau Trauerhalle Flöha – Los 1 Ver-
legung Anschlussleitungen Abwas-
ser/Regenwasser 
(Vorlage-Nr.: STR – 016/2009)
Beschluss-Nr.: 028/5/2009
Abst.-Ergebnis: Mit Stimmenmehrheit 
(16 Ja-Stimmen, 1 Nein-Stimme, 
3 Enthaltungen)

Beschlüsse der Stadtratssitzung 
vom 17. Dezember 2009

Liebe Eltern,

wie bereits zur Schulaufnahme im No-
vember angesprochen, wird es eine zeit-
liche Veränderung beim Ablauf des
Schulanfangs am 7. August 2010 geben.
Treff der Schulanfänger mit Ranzen an
der Grundschule „Friedrich Schiller“ ist
um 9.30 Uhr. Die Kinder besuchen ihre
neuen Räume und erhalten ihre Bücher.
In der Zwischenzeit gehen Eltern und Gä-
ste mit der Zuckertüte zum Samuel-Pu-
fendorf-Gymnasium und geben diese

dort ab.
Die Kinder kommen gemeinsam mit ihrer
Klassenleiterin an das Gymnasium, dann
kann das ca. einstündige Programm be-
ginnen. Im Anschluss erhält jede Klasse
getrennt voneinander die Zuckertüten.
Damit ermöglichen wir einen planbaren
Zeitablauf und die Möglichkeit zum Foto-
grafieren.
Das Ende der Veranstaltung ist gegen
12:00 Uhr.
Wir bitten Sie auf Grund der großen
Schülerzahl, die in die 1. Klasse einge-

schult werden, maximal 6 Gäste (ein-
schließlich Eltern) mitzubringen und dan-
ken für Ihr Verständnis.

Alle weiteren Informationen erhalten Sie
zu den vorbereitenden Klasseneltern-
abenden am Schuljahresende.

Bis dahin wünschen wir Ihnen eine gute
Zeit.

Ihr Team der Grundschule 
„Friedrich Schiller“

Wichtige Information zum Schulanfang 2010

BEKANNTMACHUNG ÜBER DIE BETEILIGUNG DER BÜRGER ZUM ENTWURF DES STÄDTEBAULICHEN ENTWICK-
LUNGSKONZEPTES AKTIVES STADT- UND ORTSTEILZENTRUM „ALTE BAUMWOLLE“
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In der Regel beginnt das Neue Jahr mit
guten Vorsätzen, die schnell vergessen
und nicht weiter verfolgt werden. Warum
also nicht mit einem Ziel ins Jahr 2010
starten, welches den weiteren Lebens-
weg maßgeblich prägt? Für Jugendliche
wäre ein Engagement im Rahmen eines
Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) eine Al-
ternative von längerer Dauer. Dazu ist
das FSJ nicht einfach so ein Job. Egal in
welchem sozialen Einsatzbereich das
FSJ absolviert wird, das Fazit der Ju-
gendlichen ist immer ähnlich: „Das FSJ

war die beste Entscheidung – ich emp-
fehle es jedem weiter.“ Viele schätzen
den Freiwilligendienst, weil er eine sehr
gute Brücke zwischen Schule und Ar-
beitswelt ist, weil man Verantwortung
übernehmen, soziale Kompetenzen
weiterentwickeln und sich in einem prak-
tischen Berufsfeld ausprobieren kann.
Auch 2010 stehen wieder Einsatzmög-
lichkeiten in der Kranken- und Altenpfle-
ge, in der Kinder-, Jugend- und Behin-
dertenbetreuung sowie im kulturellen Be-
reich zur Verfügung. Selbst ein sofortiger

Einstieg ist möglich.
Nutze deine Chance und bewirb dich für
das Freiwillige Soziale Jahr beim Ge-
meinsam Ziele Erreichen e.V., Stiftstraße
11 in 08056 Zwickau.
Nachfragen sind unter der Telefonnummer
03 75 / 20 40 774 sowie der Mailadresse
FSJ@GemeinsamZieleErreichen.de mög-
lich. Weitere Informationen findet ihr un-
ter www.GemeinsamZieleErreichen.de.
Das Freiwillige Soziale Jahr wird geför-
dert vom Bundesministerium für Familie,
Senioren, Frauen und Jugend.

Mit guten Vorsätzen ins Neue Jahr – Soziales Engagement ist voll im Trend

Im März läuft eine Gemeinschaftsaktion
des DRK-Blutspendedienstes Ost mit
dem ADAC Sachsen. Für jede Blutspende
gibt es in diesem Monat einen Gutschein,
der in einem der ADAC-ServiceCenter
gegen eine Warnweste mit praktischer
Tasche eingetauscht werden kann. Damit
unterstützt der ADAC Sachsen die Blut-
spendeaktionen und gemeinsam wird
mehr Sicherheit auf den Straßen erreicht.
Wenn das Tragen der Warnwesten bei

Pannen und Unfällen in Deutschland auch
noch nicht in jedem Fall zwingend vorge-
schrieben ist, sollte man in jedem Fall da-
mit für seine eigene Sicherheit sorgen.

Das freundliche Blutspende-Team er-
wartet alle, die helfen wollen, am
Samstag, dem 20.3.10 von 09:00 –
12:00 Uhr zur Blutspendeaktion in der
DRK-Geschäftsstelle Flöha, Bahn-
hofstr. 3.

Über die Blutspendeaktionen des DRK-
Blutspendedienstes kann man sich auch
im Internet informieren. Unter www.blut-
spende.de werden alle geplanten Spen-
determine für die nächsten Wochen an-
gezeigt. Gleichzeitig gibt es zahlreiche
Informationen rund um das Thema Blut-
spende. Weiterhin geschaltet ist natürlich
das kostenlose Servicetelefon 0800/ 
11 949 11 (Mo – Do. 8:00 – 18:00 Uhr,
Fr. 08:00 – 14:00 Uhr).

Warnwesten für Blutspender im März

Der Staatsbetrieb Sachsenforst beab-
sichtigt 2010 im Rahmen der forstlichen
Bodenschutzkalkung im Bereich des
Forstbezirks Chemnitz Privat- und Kör-
perschaftswälder in folgenden Gemar-
kungen zu kalken:

Gemeinde Flöha:
Gemarkungen: Flöha, Gückelsberg,
Die Auswahl der Kalkungsflächen erfolgt
auf Grundlage der aktuellen Förderrichtli-
nie in Verbindung mit dem„ Leitfaden der
Forstlichen Bodenschutzkalkung in

Sachsen (Schriftenreihe der Sächsischen
Landesanstalt für Forsten Heft 21/2000 ).
Die Bodenschutzkalkung erfolgt vorbe-
haltlich der bewilligten Fördermittel und
ist für Waldbesitzer kostenfrei.

In der Zeit vom 25.01.2010 bis
05.03.2010 haben betroffene Waldbesit-
zer die Möglichkeit der Akteneinsicht
(siehe unten angegebene Adressen).
Jeder Waldbesitzer entscheidet selbst,
ob in seinem Wald die Kalkungsmaßnah-
me stattfinden soll. Wenn bis 07.03.2010

keine Ablehnung erfolgt, gilt dies als Zu-
stimmung zur geplanten Kalkung.

Auslage:
Mo-Do 9:00-15:00 Uhr sowie Fr 9:00-
12:00 Uhr im Forstbezirk Chemnitz, am
Landratsamt 3, Haus 2; 09648 Mittweida
oder nach vorheriger Terminabsprache
beim Revierleiter:
Herrn Manfred Körner 0173 3720217
Dienstsitz: Augustusburger Str. 87,
09557 Flöha

Bekanntmachung des Staatsbetrieb Sachsenforst FoB Chemnitz 
zur Bodenschutzkalkung im Forstbezirk

Allgemeiner Bereitschaftsdienst
Informationen zur diensthabenden Praxis erhalten Sie unter
der Telefonnummer: 03731 19222

Dienstzeiten: 
Montag 19:00 Uhr – 07:00 Uhr
Dienstag 19:00 Uhr – 07:00 Uhr
Mittwoch 14:00 Uhr – 07:00 Uhr
Donnerstag 19:00 Uhr – 07:00 Uhr
Freitag durchgängig bis Montag 14:00 Uhr – 07:00 Uhr

gesetzl. Feiertage, Brückentage vom Vorabend 19:00 Uhr bis
zum darauf folgenden Werktag 07:00 Uhr

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
Informationen zur diensthabenden Augenarztpraxis erhalten
Sie unter der Telefonnummer: 03727 19292

Dienstzeiten: 
Montag 19:00 Uhr – 07:00 Uhr
Dienstag 19:00 Uhr – 07:00 Uhr
Mittwoch 14:00 Uhr – 07:00 Uhr
Donnerstag 19:00 Uhr – 07:00 Uhr
Freitag durchgängig bis Montag 14:00 Uhr – 07:00 Uhr

gesetzl. Feiertage, Brückentage vom Vorabend 19:00 Uhr bis
zum darauf folgenden Werktag 07:00 Uhr

Kassenärztlicher Bereitschaftsdienst für den Dienstbereich Flöha

Die kassenärztlichen Bereitschaftsdienste sichern die ambulante medizinische Versorgung außerhalb der üblichen Sprechzei-
ten, im Allgemeinen von 19:00 Uhr bis 7:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen.

✁

✁
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Über 150 Gäste kamen am 9.
Januar 2010 in den Stadtsaal
im Wasserbau der „Alten
Baumwolle“ und reihten sich
in die Gratulantenschar zum
60. Geburtstag von Oberbür-
germeister Friedrich Schlos-
ser ein. 
Neben Landrat Volker Uhlig
kamen Vertreter kommunaler
Spitzenverbände, der Par-
teien, des Stadtrates, zahlrei-
che Amtskollegen aus den
umliegenden Gemeinden,
Geschäftsführer vieler Unter-
nehmen sowie Gratulanten
von Vereinen und Organisa-
tionen.
Rückblickend auf sein bishe-
riges Leben kann er eine

durchaus stolze Bilanz zie-
hen: Geboren in Plaue,
Besuch der Flöhaer Ober-
schule, Studium zum
Agrardiplomingenieur, ver-
heiratet, drei Kinder und
20 Jahre erfolgreiche
Kommunalpolitik als Flö-
has Oberbürgermeister. 
Dass die Geburtstagsfeier
im Wasserbau der Alten
Baumwolle stattfinden
konnte, ist sicher eines
seiner schönsten Ge-
schenke gewesen. War
und ist doch die Wieder-
belebung der alten Indu-
striebrache eines der zen-
tralen Anliegen seiner bis-
herigen Amtszeit.

Gratulantenschar zum 60. Geburtstag des Oberbürgermeisters

„Schätze des Erzgebirges“

Filme machen, moderieren, schreiben,
gestalten und neue Freunde finden – ei-
ne ganze Sommerferienwoche lang... all
das bietet die Jugendfreizeitstätte „Grü-
ne Schule grenzenlos“. 
Jugendliche von 12 bis 18 Jahren sind
dazu herzlich eingeladen. Neben der
Herstellung eines Filmes über die Schät-
ze des Erzgebirges werden wir beim Ba-
den, Reiten, bei Lagerfeuer und Disco
sowie einem Ausflug in das Erzgebirge
usw. viel Neues erleben.

Termine: Juli bis August, jede Woche von
Sonntag bis Samstag
Preis: 240,- Euro/Woche
incl. aller Leistungen, exkl. Bettwäsche
und Anreise

Infos und Anmeldung:
Grüne Schule grenzenlos e.V.
Hauptstraße 93
09619 Zethau
Tel. 037320/8017-0
www.gruene-schule-grenzenlos.de

Ferien-Fernsehen-
Erzgebirge

Zu einem „Schnuppertag“ in ihre zukünf-
tige Mittelschule wurden am 13. Januar
2010 63 Schüler der Grundschule Flöha
sowie am 14. Januar 2010 20 Schüler der
Grundschulen Erdmannsdorf/Augustus-
burg, Falkenau sowie Leubsdorf in die
Mittelschule Flöha-Plaue eingeladen.

In Begleitung ihrer Klassenlehrerinnen
wurden sie vom Schulleiter Herrn Falk
Döring, der stellv. Schulleiterin Frau Jutta
Richter sowie Lehrern der Schule herz-
lich begrüßt. 
Bei einem kleinen Imbiss, organisiert
durch unsere Schülerfirma MegaSnack
GmbH  konnten die ersten Kontakte ge-
knüpft werden.
Im Anschluss daran folgte ein abwechs-
lungsreiches Programm für die Viert-

klässler. So erkundeten sie gemeinsam
mit Frau Richter das Schulhaus und die
neue Zweifeldersporthalle und erfuhren
dabei viel Interessantes über die bevor-
stehenden Baumaßnahmen. Erste Ein-
blicke in neue Unterrichtsfächer erhielten
die Kinder im Informatikkabinett, wobei

die Begeisterung und Neugier geweckt
wurden.
Vorgestellt wurden weiterhin die vielfälti-
gen Ganztags- sowie die Sportförderan-
gebote. GTA-Betreuerin Frau Carmen
Sehm lud die künftigen Fünftklässler in
den Werkraum zum Basteln ein und un-
ser GTA-Maskottchen „Wurm Bruno“
hatte natürlich auch noch eine Überra-
schung parat. 
Alle Schüler hatten bereits vorab eine

Mappe mit den für sie wichtigsten Infor-
mationen über die Schule überreicht be-
kommen.
Bei der gemeinsamen Verabschiedung
zeigten alle Kinder deutlich, wie sehr ih-
nen dieser ereignisreiche „Schnupper-
tag“ gefallen hat.

Verena Hofmann, Jenny Kirpal, 
Jana Kempe
Schülerzeitungsredaktion

Schnuppertag an der Mittelschule Flöha-Plaue

Zu den zahlreichen Gratulanten zur Geburtstagsfeier von Flöhas Oberbürger-
meister gehörten auch Vertreter der Flöhaer Vereine wie der Präsident des
Handballvereins „VfB Blau-Gelb 21“ e.V Holger Röstel (li.) und Vereinsvizeprä-
sident Gert Hiemann (re.)

Unter Anleitung der GTA-Betreuerin Frau Carmen Sehm bastelten die zukünftigen Fünfklässler
das Maskottchen der Ganztagsbetreuung „Wurm Bruno“.
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02.05.2010
1. Lauf „Flöha-Pokal“ Motocross
08:00 Uhr Motorsportgelände „Vogeltal“
in Flöha

09.05.2010
12. Orientierungsfahrt PKW/Krad 
3. Oldtimerfahrt
10:00 Uhr Bad Erdmannsdorf

08./09.05.2010
2. Lauf „Flöha-Pokal“ Motocross
08:00 Uhr Cross-Strecke Seiffen MSC
Schwartenberg

15./16.05.2010
9. Ostdt. Meisterschaften im Trial
Sa. 12:00 Uhr/So. 10:00 Uhr Motor-
sportgelände „Vogeltal“ in Flöha

22./23.05.2010
Bavaria-Quad-Challenge in Flöha

08:00 Uhr Motorsportgelände „Vogeltal“
in Flöha

06.06.2010
3. Lauf „Flöha-Pokal“ Motocross
08:00 Uhr Motocross-Strecke in Leubs-
dorf

25. – 27.06.2010
KTM Adventure-Training
Motorsportgelände „Vogeltal“ in Flöha

09. – 11.07.2010
KTM Adventure-Training
Motorsportgelände „Vogeltal“ in Flöha

21./22.08.2010
6. Classic-Trial-Treffen in Flöha
Sa. 12:00 Uhr/So. 10:00 Uhr Motor-
sportgelände „Vogeltal“ in Flöha

28.08.2010
4. Lauf „Flöha-Pokal“ Motocross
08:00 Uhr Lehmgrube in Hainichen

24. – 26.09.2010
KTM Adventure-Training
Motorsportgelände „Vogeltal“ in Flöha

25./26.09.2010
5. Lauf „Flöha-Pokal“ Motocross
08:00 Uhr Cross-Strecke MC Ansprung
e. V.

03./04.10.2010
Endlauf „Flöha-Pokal“ Motocross + B.
Classic-Moto-Cross in Flöha
Sa. 10:00 Uhr/So. 08:00 Uhr Motor-
sportgelände „Vogeltal“ in Flöha

noch ohne Termin:
4. Ostdt. Fahrradtrialmeisterschaften 
4. Wiesel-Enduro-Geländefahrt

Termine und Veranstaltungen MC Flöha e. V. im ADMV

Die Stadt Auerbach im Vogtland ist Gast-
geber des 13. Sächsischen Landesernte-
dankfestes, das vom 10. bis 12. Septem-
ber 2010 stattfinden wird. Sie organisiert
die Veranstaltung gemeinsam mit dem
Vogtlandkreis und dem Sächsischen
Landeskuratorium Ländlicher Raum e.V.
(SLK), wobei sie von Bürgern, Vereinen,
Verbänden, Kirchen, Schulen, Institutio-
nen und Behörden der Stadt, der Region
und aus dem ländlichen Raum tatkräftig
unterstützt werden. Auch dank der
Unterstützung durch das Sächsische
Staatsministerium für Umwelt und Land-
wirtschaft hat sich Sachsens größtes
Erntedankfest zu einer traditionsreichen
Veranstaltung entwickelt und ist Spiegel-
bild der Leistungen der Menschen aus
dem ländlichen Raum. Der Sächsische
Staatsminister für Umwelt und Landwirt-
schaft, Frank Kupfer, ist Schirmherr des
Landeserntedankfestes.
Ein großer Bauern- und Handwerker-
markt gehört traditionell zum Landesern-
tedankfest und trägt immer in besonde-
rer Weise zur Veranstaltung bei. Da der
Markt nicht nur durch die Gäste lebt, sind
Landwirte, Handwerker, Unternehmen,
Händler, Verbände und Vereine aufge-
fordert, sich zur Teilnahme am Bauern-
und Handwerkermarkt zu bewerben, da-
mit das Markttreiben abwechslungsreich,
attraktiv, bunt und interessant wird. Di-
rektvermarkter landwirtschaftlicher Pro-
dukte, traditionelle Handwerker, Unter-
nehmen der sächsischen Agrar- und Er-
nährungswirtschaft, regionale und über-
regionale Verbände und Vereine aus dem

gesamten Freistaat Sachsen sind zum
Beispiel aufgerufen, sich am großen Bau-
ern- und Handwerkermarkt zum 13.
Sächsischen Landeserntedankfest in Au-
erbach zu beteiligen. Die Palette der an-
gebotenen Produkte soll groß werden –
Backwaren, Fleisch- und Wurstwaren,
Milchprodukte, Honigprodukte, Kräuter
und Gewürze, Fisch, Pilze, Eier, Zwiebel-
zöpfe – um nur einiges zu nennen. Seit
Jahrhunderten gehört traditionelles und
regionales Handwerk zum Dorf und zum
ländlichen Raum. Mit ihren vielfältigen
Angeboten bereichern Vereine und Ver-
bände das Leben auf dem Land und ma-
chen somit den Markt noch attraktiver. Je
vielfältiger die Angebote, desto mehr Ab-
wechslung erleben die Besucher.

Die Bewerbungsbögen für den großen
Bauern- und Handwerkermarkt kön-
nen seit dem 1. November 2009 auf
den Internetseiten der Stadt Auer-
bach/Vogtl. (www.stadt-auerbach.de),
des Vogtlandkreises (www.vogtland-
kreis.de) und des Sächsischen Lan-
deskuratoriums Ländlicher Raum e.V.
(www.slk-miltitz.de) abgerufen wer-
den. Der letzte Termin für die Einsen-
dung der Unterlagen ist der 28. Febru-
ar 2010. Wo die Bewerbung einzurei-
chen ist, steht auf dem jeweiligen Bo-
gen.

Bei Fragen und für weitere Informatio-
nen stehen bei der Stadt Auerbach Jan
Gabriel (Tel.: 0 37 44 / 18 01 56, Funk:
01 72 / 7 99 67 22, E-Mail: marktmei-

ster@stadt-auerbach.de) und beim
Sächsischen Landeskuratorium Länd-
licher Raum e.V. Dirk Raffe (Tel.: 03 57
96 / 9 71-20, E-Mail: dirk.raffe@slk-mil-
titz.de) gern zur Verfügung.

Dirk Raffe
Öffentlichkeitsarbeit

Zum Landeserntedankfest in Auerbach buntes und ländliches Markttreiben
Anmeldungen zum großen Bauern- und Handwerkermarkt sind ab sofort möglich.

8.3.2010 
Wir eröffnen unsere Osterwerkstatt.
Bis zum 22.3.2010 könnt ihr montags
von 14:00 – 18:00 Uhr viele schöne Din-
ge rund um das Thema Ostern basteln,
z.B. Tischschmuck, Fensterschmuck,
Osterkörbchen oder Ostereier mit ver-
schiedenen Materialien gestalten.
Schaut doch mal rein, wir freuen uns auf
Euren Besuch.

14.03.2010 
Von 14:00 – 17:00 Uhr laden wir alle
interessierten Frauen ein zum Tag der of-
fenen Tür.
An diesem Tag können Sie mal rein-
schnuppern, in unser Vereinsleben.
Wenn Sie neugierig sind, was die Flöhaer
Landfrauen zu bieten haben, dann
schauen Sie doch einfach mal vorbei.

Landfrauen-Ortsverein-Flöha
Claußstraße 3
Telefon: 03726 708066

Veranstaltungen des 
Landfrauen-Ortsverein-

Flöha
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Im Frühjahr 2010 findet in Sachsen – wie
im gesamten Bundes- und EU-Gebiet –
eine Landwirtschaftszählung statt. Die
letzte Zählung dieser Art war im Jahr
1999. Sie besteht aus Fragekomplexen
zur Viehhaltung, Bodennutzung und
Agrarstruktur sowie zu landwirtschaft-
lichen Produktionsmethoden.
Das Statistische Landesamt des Frei-
staates Sachsen befragt alle sächsischen
land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
ab einer bestimmten Mindestgröße. Die
Erhebungsunterlagen werden Mitte Ja-
nuar an Forstbetriebe und Mitte Februar
an die landwirtschaftlichen Betriebe ver-
sendet.
Die Ergebnisse dienen zur aktuellen und
wahrheitsgetreuen Abbildung der Ent-
wicklung der Landwirtschaft und der Si-
tuation der land- und forstwirtschaft-
lichen Betriebe. Sie ermöglichen die Dar-
stellung des strukturellen und sozialen

Wandels in der deutschen Landwirt-
schaft. Erstmals können auch alle Länder
der Europäischen Union objektiv mitein-
ander verglichen werden.
Die Durchführung der Landwirtschafts-
zählung ist durch EU-Verordnung und
Bundesgesetz angeordnet.

Rechtsgrundlagen:

Verordnung (EG) Nr. 1166/2008 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom
19. November 2008 über die Betriebs-
strukturerhebungen und die Erhebung
über landwirtschaftliche Produktionsme-
thoden sowie zur Aufhebung der Verord-
nung (EWG) Nr. 571/88 des Rates, zuletzt
geändert durch Berichtigung des An-
hangs V vom 24.11.2009 (ABI. L 308 vom
24.11.2009, S. 27)
Gesetz über Agrarstatistiken (Agrarstati-
stikgesetz – AgrStatG) in der Fassung

der Bekanntmachung vom 19. Juli 2006
(BGBI. 1 S. 1662), zuletzt geändert durch
Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 6. März
2009 (BGBI. 1 S. 438, 448)
Gesetz über die Statistik für Bundeszwe-
cke (Bundesstatistikgesetz – BStatG)
vom 22. Januar 1987 (BGBI. 1 S. 462,
565), zuletzt geändert durch Artikel 3 
des Gesetzes vom 7. September 2007
(BGBI. 1 S. 2246, 2249)
Es besteht nach § 93 Abs. 2 Nr. 1 Agrar-
statistikgesetz in Verbindung mit § 15
Abs. 3 Bundesstatistikgesetz Auskunfts-
pflicht.
Die erhobenen Einzelangaben unterlie-
gen nach § 16 Bundesstatistikgesetz der
Geheimhaltung und dürfen nur für stati-
stische Zwecke verwendet werden. Eine
Weiterleitung zu steuerlichen Zwecken ist
ausdrücklich ausgeschlossen. Alle an der
Erhebung beteiligten Personen sind zur
Geheimhaltung verpflichtet.

Ankündigung – Landwirtschaftszählung 2010

Für das Schuljahr 2010/2011 erfolgt die
Anmeldung der Grundschüler für die
künftigen Schüler der 5. Klassen vom
03.03.2010 bis 12.03.2010.

Öffnungszeiten des Schulsekretariats zur
Schulanmeldung im Haus 2 (Plattenbau)
in der 1. Etage:

vom 03.03.2010 bis 11.03.2010
täglich von 07:00 Uhr bis 14:00 Uhr

am 12.03.2010
von 07:00 Uhr bis 12:00 Uhr

zusätzlich am 09.03.2010 und 
11.03.2010
von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

sowie am 06.03.2010
von 10:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Folgende Unterlagen sind zur Schulan-
meldung Ihres Kindes einzureichen:

1. eine Kopie des Halbjahreszeugnisses
der Klasse 4 der Grundschule

2. eine Kopie der Geburtsurkunde
3. das Original der Bildungsempfehlung

4. Übergangsformular mit Entscheidung
Ethik/Religion und Zweitwunsch einer
Mittelschule

Am 18. Mai 2010 erhalten Sie Bescheid,
ob Ihr Kind an der Mittelschule Flöha-
Plaue aufgenommen werden kann.
Falls Sie Anfragen haben bzw. weitere
Erläuterungen wünschen, steht Ihnen die
Schulleitung gern beratend zur Seite.

Die Schulleitung und alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Mittelschule Flöha-Plaue

Schulanmeldung an der Mittelschule Flöha-Plaue 2010

Werbung
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2. März 2010, 9:00 Uhr
„Mutig, mutig“
Vier Freunde machen einen Wettkampf:
Wer besteht die verrückteste Mutprobe. 
Lesung für Kinder ab 3 Jahren.

3. März 2010, 10:00 Uhr
Babyschnuller und Bücherbär 
Baby- und Kleinstkinder-Treff 
in der Stadtbibliothek
Alle Muttis sind herzlich eingeladen.

Basteln vor Ostern 
immer von 14:30 Uhr – 17:30 Uhr

04. März 2010
„100 flinke Hasen“ – lustige Hasen-
Basteleien

11. März 2010
„Rund ums Ei“ – Ei(n) mal anders

18. März 2010
„Osterbasteln mit Naturmaterialien“

25. März 2010
„Bunter Oster-Frühlings-Mix“

Hallo Kinder! Der Osterhase braucht Eu-
re Hilfe!
Bald ist Ostern und der Osterhase hat al-
le Pfoten voll zu tun, um bis dahin alle
Ostereier zu bemalen. Er ist ganz allein in
seiner Werkstatt und braucht dringend
ein paar Osterhasen als Verstärkung!

Ab 8. März 2010 könnt Ihr Eure selbstge-
bastelten Osterhasen in der Stadtbiblio-
thek Flöha, Claußstr. 3, abgeben.
Alle Bastler erwartet eine süße Überra-
schung!

10. März 2010, 15:00 Uhr
Wir laden wieder ein, zum „Literarischen
Kaffeeklatsch“ In gemütlicher Runde le-
sen wir aus dem Buch von David Henry
Wilson „Jeremy James oder Elefanten

sitzen nicht auf Autos“

MDR-Moderator Mario D. Richardt
(„Mach dich ran“ & „Hier ab vier“) liest
in Flöha

Am Sonntag, dem 18. April 2010 ist der
TV-Liebling in der Stadtbibliothek Flöha
zu Gast und liest ab 13:00 Uhr beim „Bü-
cher-Brunch“ seine Lieblingsgeschichten
in der von ihm gewohnten entspannten
und heiteren Art vor. Freuen Sie sich auf
einen vergnüglichen Nachmittag mit dem
„Moderator zum Anfassen“.
Im Anschluss gibt es eine Signierstunde.

Stadtbibliothek Flöha
Claußstr. 3
09557 Flöha
Tel: 03726 / 2438
Fax: 03726 / 788239
Mail: bibliothek_floeha@web.de

Veranstaltungsplan der Stadtbibliothek Flöha

Die Klasse 7 b, als erste Sportförderklas-
se der Mittelschule Flöha-Plaue, hatte
die tolle Gelegenheit vom 16.01.2010 bis
22.01.2010 an einem Skicamp im ober-
bayrischen Aschau im Chiemgau teilzu-
nehmen. 

Im Rahmen der Sportförderung an unse-
rer Mittelschule wurden in den Klassen-
stufen 5 und 6 mittels zweier Skitage am
Augustusburger Skihang die Grund-
kenntnisse im alpinen Abfahrtslauf er-
lernt. Die Krönung der Skiausbildung
stellte nun das Skicamp in der Hochge-
birgsregion in Aschau dar, worauf sich al-
le Kinder riesig freuten. Dabei hatten un-
sere Mittelschüler gemeinsam mit den
Schülern der Schule zur Lernförderung
Flöha und der Kreyssig-Schule Flöha viel

Spaß an den gemeinsamen Skikursen
und natürlich auch am Rahmenpro-
gramm, wie einem Lagerfeuer, einer ge-
meinsamen Disco, dem Besuch eines Er-
lebnisbades oder beim Tischtennisspie-
len. Voller Eifer trainierten die Kinder täg-
lich am Skihang, halfen und unterstütz-
ten sich dabei gegenseitig. Dieser sehr
nette Umgang miteinander ließ die Idee
entstehen, zukünftig weitere gemeinsa-
me Projekte zu starten. Erste Ideen dazu
gibt es bereits, wie uns die Klassenleite-
rin und für die Skiausbildung verantwort-
liche Sportlehrerin Frau Helbig mitteilte.
Jedenfalls sind die Kinder vom Abfahrts-
lauf begeistert und würden am liebsten
sofort wieder die „Bretter“ unterschnal-
len. In Kürze wollen alle am Projekt 
„Easy Skiing“ unserer Schule teilnehmen.

Skicamp Sportförderklasse der in Aschau

Richard Ziesch und Anne Buschbeck
aus der Klasse 8 a erhielten am
13.01.2010 aus den Händen ihres Schul-
leiters Herrn Döring sowie ihrer beiden
Streitschlichter-Betreuerinnen Frau Hä-
nig und Frau Dörfler ein Zertifikat für die
erfolgreiche Teilnahme an der Streit-
schlichter-Ausbildung im Schuljahr
2009/2010. 
Thema der Ausbildung war die Einfüh-
rung in die Schülerstreitschlichtung. Zu
den Inhalten gehörten u. a. ein Überblick
über Ziele und Inhalte der Schüler-
streitschlichtung sowie Techniken der
Mediation mit entsprechenden Übungen.
Wir gratulieren beiden ganz herzlich und
wünschen ihnen bei ihrer verantwor-
tungsvollen Arbeit viel Erfolg!

Erfolgreiche Teilnahme am
Streitschlichterseminar
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Eine Englischstunde der etwas anderen
Art durften wir,  die Klasse 9 a der Mittel-
schule Flöha-Plaue, am 29. Januar 2010
erleben. 
Willy Hänel, selbst einmal Schüler an die-
ser Schule, berichtete uns über seinen
10-monatigen Aufenthalt in den USA. 
Angefangen hatte das Abenteuer Ameri-
ka für ihn am 26. August 2008. Da be-
gann seine Reise nach Anacortes im
Bundesstaat Washington. Das liegt ei-
nerseits nur etwa 50 Meilen von Kanada
entfernt und andererseits unweit von Se-
attle. Für 10 Monate sollte er nun ein Ju-
nior-High-School-Schüler der Anacortes
High School sein. Willy erzählte uns über
seinen aufregenden ersten Schultag, an
dem er eine halbe Stunde zu spät kam,
weil er im Schullabyrinth das richtige
Zimmer nicht gleich fand. Er informierte
uns, natürlich in Englisch, über das Ame-
rikanische Schulsystem, seinen Stunden-
plan, die Inhalte der einzelnen Fächer so-
wie die vielfältigen sportlichen Aktivitä-
ten. Willy war u. a. im Fußball- und im
Schwimmteam seiner Schule. Es war be-
eindruckend für uns, wie toll er die engli-

sche Sprache beherrscht und nun mitt-
lerweile nach den entsprechenden deut-
schen Begriffen suchen muss. 

Besonders interessant war für uns auch
etwas über die doch teilweise sehr stren-
gen Regeln an der High School zu erfah-
ren. So wurde an Willy’s Schule zum Bei-
spiel ein 5-maliges verspätetes Erschei-
nen zum Unterricht mit einer Verwarnung
von der Schule geahndet, was bis zur
Suspendierung führen konnte.
Willy zeigte uns Bilder von seinem Zwi-
schen- und Abschlussball, seinen Ausflü-
gen nach New York, Florida und zum

Mount Rainier, dem höchsten Berg Was-
hingtons. Sogar sein Zeugnis durften wir
uns anschauen, alles Noten A und B, was
in Deutschland den Noten 1 und 2 ent-
spricht. Da kann er sehr stolz darauf sein!
Auch erzählte er uns von seiner Gastfa-
milie, Mary, Jeff und Logan Morrison, zu
denen er ein super Verhältnis hatte und
die ihn nun dieses Jahr hier in Flöha be-
suchen werden. Darauf freut er sich na-
türlich schon sehr.
Für Willy endete das Abenteuer Amerika
am 23. Juni 2009 und für uns vergingen
die beiden von ihm gehaltenen Unter-
richtsstunden wie im Fluge. 
Wir möchten uns hiermit im Namen un-
serer Englischlehrerin Frau Marion Rothe,
die auch gleichzeitig Willy’s ehemalige
Englischlehrerin und Klassenleiterin war,
ganz herzlich bedanken. Er hat von 
diesem High-School-Jahr so sehr ge-
schwärmt, dass auch einige sprachbe-
gabte Schüler aus unserer Klasse „Appe-
tit“ auf mehr bekommen haben.

Klasse 9 a
Mittelschule Flöha-Plaue

Von der Flöhaer Mittelschule zur High School in Amerika

Wenn die Mittelschule Flöha-Plaue zum
„Tag der offenen Tür“ einlädt, dann ist ein
kurzweiliges und interessantes Pro-
gramm gewährleistet. So standen im
Mittelpunkt des Informationstages am
23. Januar 2010 anschauliche Vorträge
über die angebotenen Neigungskurse,
das Fach WTH, die geplanten Umbau-
maßnahmen mit Investitionen von 5,7
Millionen Euro sowie die Sportförderklas-
sen und die LRS-Förderung. 
Gelegenheit, einen genaueren Einblick in
die Mittelschule Flöha-Plaue zu erhalten,
bot der Tag reichlich. Führungen durch
das Schulhaus, Informationselternaben-
de zu den Bildungsgängen sowie die
Möglichkeit mit Lehrerinnen
und Lehrern ins Gespräch zu
kommen und Fragen zu stellen
waren nur einige Eckpunkte
des umfangreichen Pro-
gramms.
Der Tag der offenen Tür lud ne-
ben Schülern aber auch Eltern,
Großeltern, Geschwisterkinder
und weitere Interessierte ein.
Sie konnten sich über die
Schule allgemein informieren,
einen Einblick in die Arbeit ge-
winnen oder sich am Wettbe-
werb um ein neues Schullogo
beteiligen. Außerdem wurden
Experimente vorgeführt, gab es
die Möglichkeit, selbst zu expe-
rimentieren und zu basteln oder

kreativ zu gestalten. Des Weiteren prä-
sentierte man u. a. Arbeiten aus dem
Englischunterricht, die neue Schulhome-
page, die Streitschlichter, den Schülerrat
sowie den Schulförderverein.
Aufgerüttelt vom Elend in Haiti führten
die Schüler unserer Schule eine Spen-
denaktion durch, um sich an der Hilfe für
die Erdbebenopfer zu beteiligen. Der
stolze Betrag von 127,72 Euro kam dabei
zusammen.
Zu den kulturellen Höhepunkten des Ta-
ges zählten der Talentwettbewerb der
Klassen 5 – 10 sowie die Aufführung
„Prometheus“ der Klassen 6 a und 6 b. 
Im Freizeitkeller wurde den Besuchern

das an der Schule integrierte Ganztages-
angebot vorgestellt – eine feste Betreu-
ung von Montag bis Freitag. Dies bein-
haltet vielfältige Angebote der Förderung
bei Leistungsstärken und Leistungs-
schwächen, eine Bedarfsförderung vor
Leistungskontrollen und Klassenarbeiten
sowie ein reichhaltiges Freizeitangebot.
So kann man zum Beispiel bei den
Streitschlichtern, der Arbeitsgemein-
schaft Licht- und Tontechnik, bei der
Schülerfirma MegaSnack GmbH oder
der Schülerzeitung  mitarbeiten. Man
kann des Weiteren tanzen, singen, sich
kreativ betätigen, sich bei chemischen
Experimenten ausprobieren oder einfach

nur spielen. Ganz hoch im
Kurs stehen bei den Schülern
die vielfältigen sportlichen An-
gebote, die von Volleyball
über Kegeln, Fußball und
Badminton bis hin zum
Schwimmen reichen. Nicht
ohne Grund wurden an der
Mittelschule Flöha-Plaue bis-
her schon fünf Sportförder-
klassen gebildet und stolz ist
man natürlich auch auf die
vom Kultusministerium des
Freistaates Sachsen verliehe-
ne Auszeichnung als „Sport-
freundlichste Schule“.
Im Mittelpunkt des Informa-
tionstages an der Mittelschule
Flöha-Plaue standen wie im-

Offene Türen an der Mittelschule Flöha-Plaue

Staunende Gesichter bei den naturwissenschaftlichen Experimenten
mit Chemie- und Biologielehrer Herrn Michael Calsow zum Tag der 
offenen Tür
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Junge Talente geehrt

mer die individuelle Beratung und Informationen aus erster
Hand sowie Gespräche mit den Besuchern. Dass diese Mi-
schung auch diesmal wieder aufging, zeigten die ununterbro-
chenen Besucherströme.
Schulleiter Falk Döring war mit dem Zuspruch zum Tag der of-
fenen Tür sehr zufrieden. Die Eltern zeigten reges Interesse an
den zahlreichen Angeboten, suchten das Gespräch mit den
Lehrern, stärkten sich bei Kaffee und Kuchen, besuchten den
Trödelmarkt der Klasse 6 b oder kauften die neue Schülerzei-
tung „Infoblatt 2009/2010“.
Zum Erfolg trugen auch in diesem Jahr wieder die Schülerinnen
und Schüler der Mittelschule bei, die an diesem Tag vielfältig im
Einsatz waren. Mit ihren verschiedenen Schul-T-Shirts waren sie
kaum zu übersehen und wirkten als fleißige Heinzelmännchen.

Marion Rothe, Mittelschule Flöha-Plaue

In feierlichem Rahmen fand am Montag, dem 01.02.2010, die
Auswertung des Talentwettbewerbes vom „Tag der offenen
Tür“ statt.
Prämiert wurde in den Kategorien Musik und Sprache.

Die Preisträger in der Kategorie Musik sind:  
1. Robin Oehme, Klasse 8 a (Gitarre + Gesang)
2. Tanzmäuse Klasse 6 a/b „Walking on sunshine“ 
3. Sören Daniels Klasse 6 a (Keyboard) 

Die Preisträger in der Kategorie Sprache sind: 
1. Louis Stenzer, Klasse 6 b (Comedy Mario Barth) 
2. Felix Müller u. Marcel Zimmermann, Klasse 9 c (Loriot

„Fernsehabend“)
3. Elisa Bauch Klasse 9 a (Buchvorstellung) Maria Kählert

Klasse 6 a („John Mehnert“)

Die Deutschlehrerinnen Maike Rockstroh und Steffi Weinke
überreichten den stolzen Preisträgern einen Gutschein.
Allen Preisträgern unsere herzlichsten Glückwünsche.
Ein Dankeschön allen Teilnehmern am Talentwettbewerb für die
vielen abwechslungsreichen Beiträge!

Werbung



Mittwoch, 24.02.
09:00 Uhr Gottesdienst in Augustusburg

Donnerstag, 25.02.
09:00 Uhr Gottesdienst in Flöha
14:30 Uhr Frohe Herrgottstunde in Flöha

Freitag, 26.02.
20:00 Uhr Meditation und Gebet in Flöha

Samstag, 27.02.
10:00 Uhr Treff der Juniorjugend in Flöha
16:30 Uhr Gottesdienst in Eppendorf
18:00 Uhr Gottesdienst in Oederan

Sonntag, 28.02.
09:00 Uhr Gottesdienst in Augustusburg
10:30 Uhr Gottesdienst in Flöha
16:30 Uhr Kreuzwegandacht in Oederan

Dienstag, 02.03.
09:00 Uhr Gottesdienst im Altersheim

Flöha
19:00 Uhr Gottesdienst in Augustusburg
19.45 Uhr Bibelabend in Augustusburg

Mittwoch, 03.03.
09:00 Uhr Gottesdienst in Oederan

Donnerstag, 04.03.
09:00 Uhr Gottesdienst in Flöha, an-

schließend Seniorenvormittag
14:30 Uhr Frohe Herrgottsstunde in Flöha

Freitag, 05.03.
20:00 Uhr Meditation und Gebet in Flöha

Samstag, 06.03.
16:30 Uhr Gottesdienst in Eppendorf
18:00 Uhr Gottesdienst in Augustusburg

Sonntag, 07.03.
09:00 Uhr Gottesdienst in Oederan
10:30 Uhr Gottesdienst in Flöha
16:30 Uhr Kreuzwegandacht in Augus-

tusburg

Mittwoch, 10.03.
09:00 Uhr Gottesdienst in Augustusburg

Dienstag, 11.03.
09:00 Uhr Gottesdienst in Flöha
14:30 Uhr Frohe Herrgottstunde in Flöha

Freitag, 12.03.
20:00 Uhr Meditation und Gebet in Flöha

Samstag, 13.03.
16:30 Uhr Gottesdienst in Eppendorf
18:00 Uhr Gottesdienst in Oederan

Sonntag, 14.03.
09:00 Uhr Gottesdienst in Augustusburg

10:30 Uhr Gottesdienst in Flöha
16:30 Uhr Kreuzwegandacht in 

Eppendorf

Dienstag, 16.03.
09:00 Uhr Gottesdienst in 

Altersheim Flöha
19:00 Uhr Gottesdienst in Flöha

Mittwoch, 17.03.
09:00 Uhr Gottesdienst in Oederan

Donnerstag, 18.03.
09:00 Uhr Gottesdienst in Flöha
14:30 Uhr Frohe Herrgottsstunde in Flöha

Freitag, 19.03.
20:00 Uhr Meditation und Gebet in Flöha

Samstag, 20.03.
16:30 Uhr Gottesdienst in Eppendorf
18:00 Uhr Gottesdienst in Augustusburg

Sonntag, 21.03.
09:00 Uhr Gottesdienst in Oederan
10:30 Uhr Gottesdienst in Flöha, 

anschließend Fastensuppe

Dienstag, 23.03.
19:00 Uhr Gottesdienst in Flöha

Mittwoch, 24.03.
09:00 Uhr Gottesdienst in Augustusburg
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Gottesdienst:
Jeden Samstag
09:30 Uhr Bibelgespräch 
10:30 Uhr Predigt

Sonderveranstaltungen:

19.2.10
19:00 Uhr Vortrag „Was macht Sie fit

für die Zukunft?“

20.2.10
10:30 Uhr Vortrag „Deine Zukunft oder

meine Zukunft?“

20.2.10
19:00 Uhr Vortrag „Wie geht es wei-

ter?“
Es spricht zu Ihnen Pastor
Dr. H.O. Reling, Chemnitz 

24.2.10
14:30 Uhr Senioren-Treff

Jeden Dienstag:
18:30 Uhr Bläser
19:45 Uhr Chor

Zu allen Gottesdiensten und Sonderver-
anstaltungen sind Sie herzlich eingela-
den.

Nachrichten der 
Adventgemeinde

Sonntag, 21. Februar
08:30 Uhr Predigtgottesdienst im Ge-

meindesaal der Auferste-
hungskirche Flöha-Plaue

10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit
Kindergottesdienst in der Ge-
orgenkirche, beide Sup. Find-
eisen

Dienstag, 23. Februar
09:00 Uhr Gottesdienst im Hochhaus,

Sup. Findeisen

Sonntag, 28. Februar
08:30 Uhr Predigtgottesdienst in der

Georgenkirche
10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst im

Gemeindesaal der Auferste-
hungskirche Flöha-Plaue,
beide Sup. Findeisen

Sonntag, 7. März
10:00 Uhr Familiengottesdienst im Ge-

meindesaal der Auferste-
hungskirche Flöha-Plaue mit
Prädikantin Trompelt

Dienstag, 9. März, 
09:00 Uhr Gottesdienst im Hochhaus,

Pf. Keller

Sonntag, 14. März
08:30 Uhr Predigtgottesdienst im Ge-

meindesaal der Auferste-
hungskirche Flöha-Plaue

10:00 Uhr Predigtgottesdienst mit Kin-
dergottesdienst in der Geor-
genkirche beide mit Prädikant
Zahn.

Herzliche Einladung zu den Gottesdiensten 
der Ev.-Luth. Kirchen in unserer Stadt

Gottesdienst, Heilige Messe und Veranstaltungen 
Kath. Kirche Flöha vom 24.02. bis 24.03.2010
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Wir gratulieren 
allen Geburtstagskindern 

im Monat Februar

zum 70. Geburtstag

Herrn Joachim Lawitzky Herrn Gerd Pflugbeil
Frau Brigitte Rudolph Herrn Hartmut Fischer
Herrn Klaus Benndorf Herrn Siegfried Richter
Frau Christa Springer Herrn Gerhard Ryschawy
Frau Ruth Enzmann Frau Monika Wild

Herrn Klaus Baumann Herrn Hans-Jürgen Kiesewetter
Frau Christian Berger Frau Hanna Uhlig

zum 75. Geburtstag

Frau Edith Lehnert Frau Jutta Kurtz
Frau Renate Richter Frau Käthe Richter
Frau Brigitte Wagner Frau Ruth Schellenberger

Frau Sonnhilde Priebe

zum 80. Geburtstag

Herrn Werner Kuhn Frau Erika Böttcher
Frau Ingeborg Gründig Herrn Karl-Heino Hartnik

Herrn Anatoli Raab Frau Ruth Strehl
Frau Johanna Teuner Herrn Helmut Horn
Frau Rosa Kußmaul Frau Gerda Beier

Herrn Werner Hendel Frau Ingeborg Schöllhorn

zum 85. Geburtstag

Frau Dora Oettel Frau Elfride Berndt
Frau Ursula Winkler

zum 90. Geburtstag

Frau Elisabeth Fritzsche Frau Käthe Ebert

zum 91. Geburtstag

Herrn Horst Rehn Frau Hildegard Sommer

zum 96. Geburtstag

Frau Marianne Götze

zum 99. Geburtstag

Frau Charlotte Eckert
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Heimschlappe

Nach drei Siegen in Folge gingen die Ver-
bandsliga-Handballer des VfB Flöha mit
Zuversicht in die Heimpartie gegen den
Spitzenreiter SV Plauen-Oberlosa. Doch
leider präsentierten sich die Gastgeber
als harmlose, überforderte und keines-
falls als Einheit agierende Formation, die
dem Kontrahenten auf allen Positionen
deutlich unterlegen war. Während es eini-
ge Flöhaer Akteure nach der 20:37
(10:16) Klatsche tatsächlich fertig brach-
ten, nach drei roten Karten und acht Zeit-
strafen für das eigene Team die Schuld
bei anderen zu suchen, rang sich VfB-
Coach Lutz Braun zu einer sachlicheren
Analyse durch: „In unseren Reihen hat
der Ehrgeiz gefehlt“, stellte der Übungs-
leiter fest. „40 Minuten agierten meine
Männer gegen den Staffelfavoriten völlig
undiszipliniert. Es fehlte an genereller
Ordnung, so dass wir uns über die Stra-
fen in der Summe nicht beschweren kön-
nen“, so der Übungsleiter. Mit 14:14
Punkten belegt Flöha in der Tabelle Rang
sieben. Nach einer Spielpause geht es
für die Blau-Gelben am 27. Februar wie-
der um Punkte. Dann treten die Braun-
Schützlinge 18 Uhr beim abstiegsgefähr-
deten BSV Limbach-Oberfrohna an. „Wir
müssen die Pleite gegen Plauen abhaken
und in Limbach wieder hochkonzentriert
auftreten“, erklärt der VfB-Coach. Eine
Woche später absolviert der Verbandsli-
gist zu einer ungewohnten Zeit das näch-
ste Heimspiel. Da am Sonntag die Halle
belegt ist, läuft das Team bereits am
Samstag, dem 6. März gegen TuS Leip-
zig-Mockau auf. Das Match gegen den
Aufsteiger wird 19.30 Uhr angepfiffen.

Kampf um Meisterschaft

Die männliche A-Jugend der SG Flö-
ha/Frankenberg kämpft in der Handball-
Bezirksliga um die Meisterschaft. Bisher
konnte sich die Mannschaft von Trainer
Peter Hüttner gut in Szene setzen. Von
11 Spielen gewann der Nachwuchs
neun, musste sich nur zweimal dem Ta-
bellenführer SV Plauen-Oberlosa ge-
schlagen geben. Mit zwei Zählern Rück-
stand liegt die SG auf dem zweiten
Platz. Beste Werfer sind bisher Franz
Schuster (74) und Felix Richter (64). Die

Entscheidung über den Titel fällt erst im
April, denn die Staffel trägt eine Drei-
fachrunde aus. Für Flöha stehen noch
sechs Begegnungen aus, das nächste
Heimspiel findet am 27.Februar 14 Uhr
in der Sporthalle des Pufendorf-Gymna-
siums statt. Dann gibt der HC Anna-
berg-Buchholz seine Visitenkarte ab.
Für die verbleibenden Spiele hat sich
die A-Jugend sowohl bei einer selbstkri-
tischen Fehleranalyse als auch sportlich
noch Steigerungsmöglichkeiten offen
gelassen. (KBE)

Nachwuchs-Fußballturnier in Flöha

Mit einem großen Hallenturnier ist der
Fußball-Nachwuchs der Region am 6.
und 7. Februar in die Winterferien gestar-
tet. Der Förderverein für Nachwuchs-
sport Flöha e.V. hatte dazu an zwei Tagen
Mannschaften verschiedener Altersklas-
sen eingeladen. Bei den Steppkes der G-
Jugend setzte sich der TSV Mittweida
1:0 im Endspiel gegen den SV Grün-Weiß
Niederwiesa durch. Das kleine Finale ent-
schied der BSC Freiberg 2:1 (0:0) nach
Neunmeterschießen gegen die erste Ver-
tretung des Nachwuchsfördervereins
Flöha für sich. Als bester Spieler dieser
Altersklasse wurde Dominic Esche aus
Niederwiesa ausgezeichnet. Den Titel bei
den F-Junioren sicherte sich der TSV
Flöha, der im Finale Saxonia Halsbrücke
1:0 bezwang. Der dritte Platz ging an Ei-
che Reichenbrand vor dem FSV Marien-
berg. Gleich 15 Vertretungen der E-Ju-
nioren hatten gemeldet, so dass es in

Sportnachrichten +++ Sportnachrichten +++  Sportnachrichten

Im Heimspiel gegen den SSV Chemnitz-Rottluff (hier Daniel Michel beim Wurf) lief für den VfB
Flöha beim 32:18 Erfolg alles nach Plan. Foto: Gerald Helling

Die männliche A-Jugend der SG Flöha/Frankenberg kämpft in der Handball-Bezirksliga um den
Staffelsieg. Foto: Gerald Helling
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Vom 10. bis 12. September 2010 ist die
Stadt Auerbach/Vogtl. Gastgeber des 13.
Sächsischen Landeserntedankfestes.
Gemeinsam mit dem Vogtlandkreis und
dem Sächsischen Landeskuratorium
Ländlicher Raum e.V. (SLK) organisiert
sie die Veranstaltung, wobei sie von Bür-
gern, Vereinen, Verbänden, Kirchen,
Schulen, Institutionen und Behörden der
Stadt, der Region und aus dem länd-
lichen Raum tatkräftig unterstützt wer-
den. Sachsens größtes Erntedankfest hat
sich, auch dank der Unterstützung durch
das Sächsische Staatsministerium für
Umwelt und Landwirtschaft, zu einer tra-
ditionsreichen Veranstaltung entwickelt
und ist Spiegelbild der Leistungen der
Menschen aus dem ländlichen Raum.
In Auerbach wird kulturell immer viel ge-
boten. Das wird zum Landeserntedank-
fest nicht anders sein, denn zu diesem
gehört selbstverständlich ein großes und
abwechslungsreiches Kulturprogramm
an allen drei Tagen. Deshalb sind alle, die
kulturell etwas zu bieten haben, aufgeru-
fen, sich zur Teilnahme am 13. Sächsi-
schen Landeserntedankfest zu bewer-
ben. Vor allem Gruppen und Akteuren
aus dem Amateurbereich will das Fest ei-
ne Plattform bieten. Tanz-, Folklore- und
Gesangsgruppen, Laienensemble und -
chöre, Solisten und Artisten aus Auer-
bach und Umgebung, ja aus dem ge-
samten Freistaat können sich auf den
Bühnen präsentieren. Und das vor gro-
ßem Publikum, denn die Organisatoren
rechnen mit 50.000 Besuchern.
Vereine und Verbände bereichern das Le-
ben im ländlichen Raum, erhalten und
pflegen Traditionen und ländliches
Brauchtum. Sie sind ebenfalls aufgeru-

fen, sich auf dem Festgelände zu präsen-
tieren. Ziel ist es, dem großen Publikum
die Vielfalt des ländlichen Lebens zu zei-
gen und sie darüber zu informieren. Für
die Präsentation müssen Vereine und
Verbände keine Gebühren entrichten.
Die Bewerbungsbögen können auf den
Internetseiten der Stadt Auerbach/Vogtl.
(www.stadt-auerbach.de), des Vogtland-
kreises (www.vogtlandkreis.de) und des
Sächsischen Landeskuratoriums Länd-
licher Raum e.V. (www.slk-miltitz.de) ab-
gerufen werden. Der letzte Termin für die
Abgabe der Bewerbungsbögen ist der

28. Februar 2010. Wo die Bewerbung
einzureichen ist, steht auf dem Bogen.
Bei Rückfragen und für weitere Informa-
tionen stehen René Tümpner vom Kultur-
und Fremdenverkehrsamt der Stadt Au-
erbach (Tel.: 03744/81450, E-Mail: touri-
stinfo@stadt-auerbach.de) und Dirk Raffe
vom Sächsischen Landeskuratorium
Ländlicher Raum e.V. (Tel.: 03 57 96 / 9
71-20, E-Mail: dirk.raffe@slk-miltitz.de)
gern zur Verfügung.

Dirk Raffe
Öffentlichkeitsarbeit

Dabei sein ist alles

Zum 13. Sächsischen Landeserntedankfest in Auerbach soll neben Schalmeienmusik kulturell
noch viel mehr geboten werden. Deshalb sind Gruppen und Akteure aufgerufen, sich für das 
Kulturprogramm zu bewerben. Auf dem Foto zu sehen ist der 1. Vogtländische Schalmeienzug
Auerbach e.V. bei seinem Auftritt zum 12. Sächsischen Landeserntedankfest 2009 in Bischofs-
werda. (Foto: SLK)

Die G-Junioren des Fördervereins für Nach-
wuchssport Flöha konnten beim Hallenfuß-
ballturnier in Flöha zwar nicht den Tagessieg
bejubeln, waren dafür aber mit Herz und Lau-
ne bei der Sache. Foto: Knut Berger

dieser Altersklasse gleich zwei Wettbe-
werbe gab. Dabei gewann einmal der
BSC Freiberg II vor der USG Chemnitz,
das zweite Turnier entschied der BSC
Freiberg I vor SV Fortuna Langenau für
sich. „Wir haben die Veranstaltung erst-
mals in dieser Form durchgeführt und
sind mit der Resonanz und der Qualität
der Spiele sehr zufrieden“, sagte der Ge-
schäftsführer des Fördervereins, Gunter
Pech. „Vor allem am Sonntag waren die
Zuschauerränge mit sehr vielen Eltern
und Großeltern gefüllt“, freute sich Pech.
(KBE)

Vereine, Gruppen und Akteure können sich ab sofort für das kulturelle Rahmenprogramm 
des 13. Sächsischen Landeserntedankfestes in Auerbach/Vogtl. bewerben
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Auferstehungskirche Flöha-Plaue

1. Sommermusik
Freitag, 21. Mai 2010, 18:00 Uhr – 
Festliche Musik zum Pfingstfest
KMD Ekkehard Hübler und Gäste

2. Sommermusik
Freitag, 18. Juni 2010, 18:00 Uhr
Musik für Gitarren und Blockflöten
Ensemble Tintinnio Pizzicato/ Flötenkreis
der Georgengemeinde

3. Sommermusik
Freitag, 23. Juli 2010, 18:00 Uhr
Hausmusik in Familie
Christoph, Johanna, Vincent, Magdale-
na, Christine und Ekkehard Hübler

4. Sommermusik
Freitag, 13. August 2010, 18:00 Uhr
Musik für Gesang und Orgel 
Eva Rolle, Leipzig – Gesang/ Kantorin Ul-
rike Enger, Waldkirchen – Orgel

5. Sommermusik
Freitag,10. September 2010, 18:00 Uhr
Musik für Flöte und Orgel und Gesang
Annett Illig, Annaberg – Gesang/ Christi-
ne Kandler-Kriehmig, Freiberg – Flöte
Sebastian Müller, Eibenstock – Orgel 

KIRCHE ZU FALKENAU

Karfreitag, 2. April 2010, 09:00 Uhr
Musikalischer Gottesdienst mit der Kan-
torei

Sonntag, 2. Mai 2010, 17:00 Uhr
Frühlingskonzert
ein Frühlingsstrauß bunter Melodien
Flötenkreis/ Kantorei Falkenau / Leitung:
Kantorin Christine Hübler

Sonntag 5. Dezember 2010, 17:00 Uhr
Adventsmusik
Kantorei Falkenau, ein Instrumentalkreis/
Leitung: Kantorin Christine Hübler

KIRCHE ZU NIEDERWIESA
(weitere Infos: 
www.kirche-niederwiesa.de)

Sonntag, 19. September 2010, 9:30 Uhr
Festgottesdienst zum Kirchweihfest 
D. Buxtehude „Canite Jesu Nostro“
Georgenkantorei Flöha/ Kantorei Nieder-
wiesa / ein Orchester / Solisten
Leitung: Kantor Tobias Mehner

Sonntag, 19. September 2010, 16:30 Uhr
Festkonzert Gospel & Blues
Hot & Jazz-Band Meerane 
Eintritt freiwillig

4. Advent, Sonntag, 19. Dezember
2010, 16:30 Uhr
Advents- und Weihnachtsmusik im Ker-
zenschein
Eintritt: Eintritt freiwillig (zur Deckung der
Kosten)

GEORGENKIRCHE FLÖHA

Sonntag, 7. März 2010, 17:00 Uhr 
(Georgenkirche)
Josef Haydn
STABAT MATER – Oratorium für Soli,
Chor und Orchester
Jana Büchner, Freiberg – Sopran, Franzi-
ska Kimme, Dresden – Alt, Sebastian
Reim, Dresden – Tenor, Matthias Weichert,
Dresden – Bass, Ephoraler Singkreis Flö-
ha, Sächsische Kammerphilharmonie
Leitung: KMD Ekkehard Hübler
(Eintritt: Vorverkauf in der Buchhandlung
Blana und in den Ev.-Luth. Pfarrämtern in
Flöha 10,00 Euro, ermäßigt 8,00 Euro /
an der Abendkasse 12,00 Euro, ermäßigt
10,00 Euro)

Karfreitag, 2. April 2010, 14:00 Uhr 
(Georgenkirche)
Andacht zur Sterbestunde Jesu
Georgenkantorei Flöha
KMD Ekkehard Hübler – Orgel

Sonntag, 18. April 2010, 17:00 Uhr  
Benefizkonzert für die Restaurierung der
Bärmig-Orgel
TAST-Sinn – Konzert des Akkordeon-
ensembles der Kreismusikschule Freiberg 

Sonntag, 2. Mai 2010, 10:00 Uhr 
(Georgenkirche)
Kantatengottesdienst zum Kirchweihfest
D. Buxtehude „Canite Jesu Nostro“
Georgenkantorei Flöha/ Kantorei Nieder-
wiesa/ ein Orchester / Solisten
Leitung: KMD Ekkehard Hübler

Sonntag, 30. Mai 2010, 16:00 Uhr 
(Gemeindehaus)
Heitere Musik zum Schuljubiläum 
(100 Jahre Schillerschule)
u.a. G. Ph. Telemann – Schulmeisterkan-
tate
Kinder der Schillerbühne, ein Orchester

Sonntag, 22. August 2010, 17:00 Uhr
(Georgenkirche)
Konzert für Barock-Trompete und Ge-
sang
Ensemble Seraphim; Jacqueline Krohne
– Sopran / Ronald Kick – Barocktrompe-
te, Prof. Sabine Klinkert – Cembalo
(Eintritt: Vorverkauf in der Buchhandlung
Blana und in den Ev.-Luth. Pfarrämtern in
Flöha 8,00 Euro, ermäßigt 6,00 Euro / an
der Abendkasse 10,00 Euro, ermäßigt
8,00 Euro)

Sonntag, 05 September 2010, 17:00
Uhr – Park vor der Georgenkirche
Sommerserenade mit der Georgenkanto-
rei, dem Flötenkreis, Posaunenchor Fal-
kenau und Gästen (bei schlechtem Wet-
ter in der Kirche)

Sonntag, 17. Oktober 2010, 10:00 Uhr
(Georgenkirche)
Kantatengottesdienst
im Rahmen des deutschen Kirchenmu-
siktages
Teilnehmer des Kantatenwochenendes
im Kirchenbezirk Marienberg

Sonntag, 7. November 2010, 17:00 Uhr
(Georgenkirche)
Alte und Neue Musik im Dialog
J. S. Bach – Kantate „Nach dir, Herr, ver-
langet mich“ BWV 150
M. Drude – Kammeroratorium „Von den
Mühen der Heimkehr“
für Soli, Sprecher, Chor und Orchester
Musikprojekt des Kirchenbezirk Aue
Leitung: KMD Christoph Zimmermann,
Schwarzenberg, Alexander Ploß,
Schneeberg, Landesobmann Jens Stau-
de, Lößnitz
(Eintritt: Vorverkauf in der Buchhandlung
Blana und in den Ev.-Luth. Pfarrämtern in
Flöha 10,00 Euro, ermäßigt 8,00 Euro /
an der Abendkasse 12,00 Euro, ermäßigt
10,00 Euro)

Sonntag, 12. Dezember 2010, 17:00
Uhr (Georgenkirche)
Festliche Musik zum Advent
J. S. Bach – Kantate „Meine Seel’ erhebt
den Herren“ BWV 10
A. Corelli – Weihnachtskonzert, A. Vivaldi
– Gloria in D- Dur RV 589
Katja Fischer, Dresden – Sopran, Kerstin
Grötzschel, Dresden – Alt, Oliver Kaden,
Dresden – Tenor, Norbert Kohlhaus,
Dresden – Bass 
Ephoraler Singkreis Flöha / Georgenkan-
torei Flöha / Chemnitzer Barockorchester
Leitung: KMD Ekkehard Hübler
(Eintritt: Vorverkauf in der Buchhandlung
Blana und in den Ev.-Luth. Pfarrämtern in
Flöha 10,00 Euro, ermäßigt 8,00 Euro /
an der Abendkasse 12,00 Euro, ermäßigt
10,00 Euro)

Freitag, 31. Dezember 2010 – 23.30 Uhr
(Georgenkirche)
Orgelmusik zum Jahresausklang –  KMD
Ekkehard Hübler, Orgel

Kontakt:
Ev.-Luth. Georgengemeinde Flöha,
Dresdner Str. 4, 09557 Flöha 
(Tel.: 03726/2231)
KMD Ekkehard Hübler, 
Augustusburger Str. 13, 09557 Flöha
(Tel.: 03726/782321)

Konzerte und musikalische Gottesdienste 2010 in den Schwestergemeinden Flöha 
Georgenkirche, Niederwiesa, Falkenau und Flöha-Plaue, Auferstehungskirche 
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FALKENAUFALKENAU Bekanntmachungen und Informationen

Gemeinderatssitzung vom 27.01.2010

Beschluss-Nr. 78/09
Bekanntgabe des Beschlusses – Gemeinderatssitzung vom
16.12.09
Wohnungsverwaltungs- und -baugesellschaft mbH Flöha
Vertretung der Gemeinde Falkenau im Aufsichtsrat
Abstimmungsergebnis: 10 Ja Stimmen, 1 Stimmenthaltung

Beschluss-Nr. 02/10
Beschluss zur Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer
Abstimmungsergebnis: 10 Ja Stimmen, 1 Stimmenthaltung

Beschluss-Nr. 03/10
Neufassung der Satzung über die Erhebung von Erschließungs-
beiträgen
Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde Falkenau
Abstimmungsergebnis: 11 Ja Stimmen

Beschluss-Nr. 04/10
Wahl des stellv. Friedensrichters für die Gemeinde Falkenau
Abstimmungsergebnis: 11 Ja Stimmen

Gemeindeverwaltung Falkenau
Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer

Aufgrund des § 4 der Sächsischen Gemeindeordnung (Sächs-
GemO) vom 21.04.1993 (SächsGVBI. S. 301) in seiner jeweils
aktuellen Fassung in Verbindung mit § 2 und § 7, Absatz 2 des
Sächsischen Kommunalabgabengesetzes (SächsKAG) vom
16.06.1993 (SächsGVBI. S. 502) in seiner jeweils aktuellen Fas-
sung hat der Gemeinderat der Gemeinde Falkenau am
27.01.2010 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Steuererhebung

Die Gemeinde Falkenau erhebt eine Hundesteuer als örtliche
Aufwandssteuer nach den Vorschriften dieser Satzung.

§ 2 Steuergegenstand

(1) Der Besteuerung unterliegt das Halten von mehr als drei
Monate alten Hunden im Gebiet der Gemeinde Falkenau.
Kann das Alter eines Hundes nicht nachgewiesen werden,
so ist davon auszugehen, dass er älter als drei Monate ist.

(2) Abweichend von Absatz 1 unterliegt das Halten von Hunden
durch Personen, die sich nicht länger als zwei Monate im
Gebiet der Gemeinde Falkenau aufhalten, nicht der Steuer,
wenn diese Personen die Tiere bereits bei der Ankunft be-
sitzen und in einer anderen Gemeinde/Stadt der Bundesre-
publik Deutschland versteuern.

§ 3 Steuerschuldner

(1) Steuerschuldner ist der Halter eines Hundes.
(2) Halter eines Hundes ist, wer einen Hund in seinem Haushalt

oder Wirtschaftsbetrieb aufgenommen hat, um ihn seinen
Zwecken oder denen seines Haushaltes oder seines Betrie-
bes dienstbar zu machen. Kann der Halter eines Hundes
nicht ermittelt werden, so gilt als Halter, wer den Hund we-
nigstens 3 Monate lang gepflegt, untergebracht oder auf
Probe oder zum Anlernen gehalten hat.

(3) Alle in einem Haushalt gehaltenen Hunde gelten als von den
Haushaltangehörigen gemeinsam gehalten.

(4) Halten mehrere Personen gemeinschaftlich einen oder meh-
rere Hunde, so sind sie Gesamtschuldner der Hundesteuer.

(5) Wird von juristischen Personen ein Hund gehalten, so gelten
diese als Halter.

§ 4 Haftung

Ist der Hundehalter nicht zugleich Eigentümer des Hundes, so
haftet der Eigentümer neben dem Steuerschuldner als Gesamt-
schuldner.

§ 5 Entstehung der Steuer, 
Beginn und Ende der Steuerpflicht

(1) Die Hundesteuer ist eine Jahressteuer.
Die Steuerschuld für ein Kalenderjahr entsteht am 01. Janu-
ar für jeden an diesem Tage im Gemeindegebiet gehaltenen
über drei Monate alten Hund.

(2) Wird ein Hund erst nach dem 01. Januar drei Monate alt
oder wird ein über drei Monate alter Hund erst nach diesem
Zeitpunkt gehalten, so entsteht die Steuerschuld und be-
ginnt die Steuerpflicht am 1. Tag des folgenden Kalender-
vierteljahres.

(3) Die Steuerpflicht endet mit Ablauf des Kalendervierteljahres,
in dem die Hundehaltung beendet wird.

(4) Wird ein Hund im Gemeindegebiet erst nach dem Beginn ei-
nes Kalenderjahres gehalten, so entsteht dann keine Steu-
erschuld, wenn der Hund für diesen Zeitraum nachweisbar
in einer anderen Gemeinde/Stadt der Bundesrepublik
Deutschland bereits versteuert wurde.

(5) Die Gebühr für die Hundesteueranmeldung incl. Steuermar-
ke beträgt 10,00 Euro.
Für die Hundesteuerabmeldung wird eine Gebühr von 5,00
Euro erhoben.

§ 6 Steuersatz

(1) Der Steuersatz für das Halten eines Hundes beträgt im Ka-
lenderjahr 40,00 EURO.

(2) Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so
erhöht sich der nach Absatz 1 geltende Steuersatz für den
zweiten und jeden weiteren Hund um 50,00 EURO. Ein nach
§ 7 steuerfreier Hund bleibt hierbei außer Ansatz.

(3) Besteht die Steuerpflicht nicht während des gesamten Ka-
lenderjahres, so ist der Steuersatz anteilig zu ermitteln.

§ 7 Steuerbefreiungen

Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für das Halten von:
1. Blindenführhunden
2. Hunden, die ausschließlich zum Schutze und der Hilfe blin-

der, tauber oder hilfsbedürftiger Personen im Sinne des
Schwerbehindertenrechts dienen

3. Diensthunden, deren Unterhalt überwiegend aus öffent-
lichen Mitteln bestritten wird

4. Hunden von Forstbediensteten und von bestätigten Jagd-
aufsehern, soweit diese Hunde für den Forst- oder Jagd-
schutz erforderlich sind



5. Hunden, die zu wissenschaftlichen Zwecken in Instituten
oder Laboratorien gehalten werden. Die Steuerbefreiung
wird auch Personen gewährt, denen die Erlaubnis zur Vor-
nahme wissenschaftlicher Versuche an lebenden Tieren er-
teilt ist

6. Hunden, die innerhalb von 12 Monaten vor dem im § 10
Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt die Prüfung für Rettungshun-
de oder die Wiederholungsprüfung mit Erfolg abgelegt ha-
ben und für den Schutz der Zivilbevölkerung zur Verfügung
stehen

7. Hunden, die aus Gründen des Tierschutzes vorübergehend
in Tierasylen u.ä. Einrichtungen untergebracht sind

8. Herdengebrauchshunden in der erforderlichen Anzahl
9. Hunden, die zur Bewachung von Gebäuden außerhalb der

im Zusammenhang bebauten Ortsteile gehalten werden,
wenn dies nach der Lage der örtlichen Verhältnisse erfor-
derlich ist.

§ 8 Steuerermäßigungen

(1) Die Hundesteuer nach § 6 ermäßigt sich auf Antrag um die
Hälfte für
1. Hunde, die von zugelassenen Unternehmen des Bewa-

chungsgewerbes oder von Einzelwächtern bei Ausü-
bung des Wachdienstes benötigt werden

2. abgerichtete Hunde, die von Artisten und Schaustellern
für ihre Berufsarbeit benötigt werden

3. Hunde, die innerhalb von 12 Monaten vor dem in § 10
Abs. 1 bezeichneten Zeitpunkt
a) die Schutzhundeprüfung III
b) die Rettungshundetauglichkeitsprüfung mit Erfolg

abgelegt haben.
(2) Werden die im Absatz 1 aufgeführten Hunde neben anderen

Hunden gehalten, so gelten diese als zweiter oder weiterer
Hund im Sinne von § 6 Abs. 2.

(3) Steuerbefreiungen nach § 7 bleiben unberührt.

§ 9 Zwingersteuer

(1) Die Hundesteuer ermäßigt sich auf die Hälfte des in § 6 
Abs. 1 genannten Satzes für Zuchthunde von Hundezüch-
tern, wenn 
1. mindestens zwei zuchttaugliche Hunde der gleichen

Rasse zu Zuchtzwecken gehalten werden,
2. der Zwinger, die Zuchttiere und die selbstgezogenen

Hunde nachweislich in ein anerkanntes Zucht- und
Stammbuch eingetragen sind,

3. über den Ab- und Zugang ordnungsgemäße Aufzeich-
nungen geführt werden,

4. aller zwei Jahre ein Wurf nachgewiesen wird und bei Rü-
den die Deckbescheinigungen vorgelegt werden kön-
nen.

(2) Für selbstgezogene Hunde, die sich im Zwinger befinden,
wird bis zum Alter von sechs Monaten keine Hundesteuer
erhoben.

§ 10 Verfahren bei Steuerbefreiungen 
und Steuerermäßigungen

(1) Für die Gewährung einer Steuerbefreiung oder Steuerermä-
ßigung maßgebend sind die Verhältnisse bei Beginn des Ka-
lenderjahres, in den Fällen nach § 5 Abs. 2 diejenigen, bei
Beginn der Steuerpflicht.

(2) Eine Steuervergünstigung wird nur auf Antrag und frühestens
ab dem Ersten des Monats gewährt, in dem der Antrag ge-
stellt wird. Sie wird längstens bis zum Ende eines Kalender-
jahres gewährt und ist anschließend neu zu beantragen.

(3) Die Steuervergünstigung wird versagt, wenn
1. die Hunde, für die die Steuervergünstigung in Anspruch

genommen wurde, nach Art und Größe für den angege-
benen Verwendungszweck nicht geeignet sind,

2. der Halter der Hunde in den letzten 5 Jahren wegen Tier-
quälerei rechtskräftig bestraft wurde, 

3. in den Fällen des § 9, wenn
a) die Unterbringung der Hunde nicht den Erfordernis-

sen des Tierschutzes entspricht
b) keine ordnungsgemäßen Bücher über den Bestand,

den Erwerb und die Veräußerung der Hunde geführt
werden bzw. wenn solche Bücher der Gemeinde auf
Verlangen nicht vorgelegt werden.

§ 11 Entrichtung der Hundesteuer
(1) Die Hundesteuer wird durch Bescheid für ein Kalenderjahr

festgesetzt. Dem Steuerschuldner kann ein Bescheid erteilt
werden, der bis auf Widerruf mehrere Jahre gilt.

(2) Die Steuer ist am 15. Mai für das ganze Kalenderjahr fällig.
Beginnt die Steuerpflicht nach § 5 Abs. 2 im Laufe des Ka-
lenderjahres, so ist die Steuer mit dem nach § 6 festgesetz-
ten Teilbetrag frühestens einen Monat nach Bekanntgabe
des Steuerbescheides fällig.

(3) Endet die Steuerpflicht während eines Kalenderjahres oder
tritt ein Ermäßigungstatbestand ein, so wird ein bereits er-
gangener Steuerbescheid geändert. Überzahlte Steuer wird
erstattet.

§ 12 Anzeigepflicht

(1) Wer im Gemeindegebiet einen über 3 Monate alten Hund
hält, hat das innerhalb von zwei Wochen nach dem Beginn
des Haltens oder nach dem der Hund das steuerbare Alter
erreicht hat, der Gemeinde anzuzeigen.

(2) Endet die Hundehaltung, so ist das der Gemeinde innerhalb
von zwei Wochen mitzuteilen. Wird diese Frist versäumt, so
kann die Hundesteuer entgegen § 5 Abs. 3 bis zum Ende
des Kalendermonats erhoben werden, in dem die Abmel-
dung eingeht.

(3) Entfallen die Voraussetzungen für eine gewährte Steuerver-
günstigung, so ist das der Gemeinde innerhalb von 2 Wo-
chen anzuzeigen.

(4) Eine Verpflichtung nach Abs. 1 und 2 besteht nicht, wenn
feststeht, dass die Hundehaltung vor dem Zeitpunkt, an
dem die Steuerpflicht beginnt, aufgehoben wird.

(5) Wird ein Hund veräußert oder verschenkt, so ist in der Mit-
teilung nach Abs. 3 der Name und die Anschrift des neuen
Hundehalters anzugeben.

§ 13 Steueraufsicht

(1) Für jeden steuerpflichtigen Hund wird bei Anmeldung der
Hundesteuer von der Gemeinde eine Hundesteuermarke
ausgegeben. Für von der Hundesteuer befreite Hunde er-
folgt die Ausgabe der Hundesteuermarke sobald die Anzei-
ge erstattet und bestätigt wurde.

(2) Der Hundehalter muss die von ihm gehaltenen, außerhalb
des von ihm bewohnten Hauses und des umfriedeten
Grundbesitzes, laufenden Hunde mit einer gültigen und
sichtbar befestigten Hundesteuermarke versehen.

(3) Hundezüchter, die zur Zwingersteuer nach § 9 dieser Sat-
zung herangezogen werden, erhalten in jedem Fall nur zwei
Steuermarken.

(4) Bei Verlust der Steuermarke wird gegen eine Verwaltungs-
gebühr von 10,00 Euro eine Ersatzmarke ausgegeben.

§ 14 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig nach § 6 Abs. 2 Ziffer 2 des Sächsischen
Kommunalabgabengesetzes handelt, wer
1. seiner Meldepflicht nach § 12 Abs. 1, 2, 3 oder 5 dieser

Satzung nicht oder nicht rechtzeitig nachkommt,
2. der Verpflichtung zur Anbringung der Steuermarke am

Halsband des Hundes nach § 13 Abs. 2 nicht nach-
kommt.
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(2) Gemäß § 6 Abs. 3 des Sächsischen Kommunalabgabenge-
setzes kann die Ordnungswidrigkeit mit einer Geldbuße bis
10.000,00 EURO geahndet werden.

§ 15 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 01.01.2010 in Kraft. Gleichzeitig treten
alle vorherigen Satzungen über die Hundesteuer außer Kraft.

Falkenau, den 28.01.2010

Müller
Bürgermeister

Hinweis nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung für den Frei-
staat Sachsen (SächsGem0).

Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Satzungen, die unter Ver-
letzung von Verfahrens- und Formvorschriften der SächsGemO
zustande gekommen sind, ein Jahr nach ihrer Bekanntmachung
als von Anfang an gültig zustandegekommen.
Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Geneh-

migung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind, 

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 Sächs-
GemO widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 SächsGemO genannten
Frist 
a) die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet

hat oder
b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift

gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-
verhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach den Ziffern 3 und 4 geltend gemacht
worden, so kann auch nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 der
SächsGem0 genannten Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen.

Antrag zur Aufnahme weiterer Punkte bzw. Änderungen in
die „Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer“

Wir bitten um Änderung des Absatzes (5) im § 13 – Steuerauf-
sicht –

(5) Bei Verlust der Steuermarke wird gegen eine Verwaltungs-
gebühr, die in der Verwaltungskostensatzung der Gemeinde
Falkenau geregelt ist, eine Ersatzmarke ausgegeben.
Wir bitten um Änderung des Absatzes (2) Satz 1 im § 11 –
Entrichtung der Hundesteuer –

(2) Die Steuer ist am 15. Mai für das ganze Kalenderjahr fällig.
Wir bitten um Aufnahme bzw. Ergänzung eines Absatzes (5)
im § 5 – Entstehung der Steuer, Beginn und Ende der Steu-
erpflicht -

(5) Die Verwaltungsgebühren für die Hundean- und -abmel-
dung, sowie der Steuermarke sind in der Verwaltungsko-
stensatzung der Gemeinde Falkenau enthalten.

Falkenau, den 28.01.2010

Müller
Bürgermeister

Hebesatzsatzung für die Gemeinde Falkenau

Auf Grundlage der § 4 der Gemeinderodung für den Freistaat
Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntgabe vom
18.03.2003 (SächsGVBl., S.55), berichtigt am 25.04.2003
(SächsGVBl., S. 159) in der derzeit geltenden Fassung in Ver-
bindung mit den §§ 1,2 und 7 des Sächsischen Kommunalab-
gabengesetzes (SächsKAG) in Fassung der Bekanntmachung
vom 26.06.2004 (SächsGVBl. 2004, S. 418, den §§1 und 25 des
Grundsteuergesetzes (GrSTG) vom 07. August 1973 (BGBl. I, S.
965) in der derzeit geltenden Fassung und den §§ 1 und 16 des
Gewerbesteuergesetzes (GewStG) neugefasst durch Bekannt-
machung vom 15.10.2005 (BGBl. I, S. 4167) hat der Gemeinde-
rat der Gemeinde Falkenau in seiner Sitzung am 25.11.2009
durch Beschluss folgende Hebesatzsatzung erlassen:

§ 1 Geltungsbereich

Die Satzung gilt für die Gemeinde Falkenau einschließlich ihrer
Ortsteile.

§ 2 Hebesätze

1. für die Grundsteuer A (für land- und
forstwirtschaftliche Betriebe, Ackerflächen) 300 v.H.
der Steuermessbeträge

2. für die Grundsteuer B 
(bebaute und bebaubare Grundstücke
Gebäude auf fremden Grund und Boden 450 v.H.
der Steuermessbeträge

3. für die Gewerbesteuer 410 v.H.
der Steuermessbeträge

§ 3 In Kraft treten

Die Hebesatzsatzung der Gemeinde Falkenau tritt mit Wirkung
vom 01.01.2010 in Kraft.
Die bisher geltenden Regelungen treten zu diesem Zeitpunkt
außer Kraft.

Falkenau, den 26.11.2009

Müller
Bürgermeister

Satzung über die Festsetzung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer
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Neufassung der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen 
(Erschließungsbeitragssatzung)

Auf der Grundlage des § 4 Absatz 1 der Gemeindeordnung für
den Freistaat Sachsen (SächsGemO) vom 21.04.1993
(SächsGVBl S. 301 ff.) in der jeweils aktuellen Fassung in Ver-
bindung mit §132 Baugesetzbuch (BauGB) vom 23.09.2004 in
der jeweils aktuellen Fassung hat der Gemeinderat die Neufas-
sung zur Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde Falkenau
in seiner Sitzung am 27.01.2010  beschlossen.

§ 1
Erhebung von Erschließungsbeiträgen

Die Gemeinde Falkenau erhebt Erschließungsbeiträge nach den
Vorschriften des BauGB (§127ff.) sowie nach Maßgabe dieser
Satzung.

§ 2
Art und Umfang der Erschließungsanlagen

(1) Beitragsfähig ist der Erschließungsaufwand
für die öffentlichen zum Anbau bestimmten Straßen, Wege
und Plätze bis zu einer Breite (für Fahrbahnen, Radwege,
Gehwege, Schrammborde mit Ausnahme der Bestandteile
nach Nrn. 4a, 5a) von

1.1. Kleingartengebieten und 
Wochenendhausgebieten 6 m

1.2. Kleinsiedlungsgebieten und Ferienhausgebieten 10 m
bei nur einseitiger Bebaubarkeit 7 m

1.3. Dorfgebieten, reinen Wohngebieten, 
allgemeinen Wohngebieten, 
besonderen Wohngebieten und Mischgebieten 14 m
bei nur einseitiger Bebaubarkeit 8 m

1.4. Kern-, Gewerbegebieten und Sondergebieten 18 m
bei nur einseitiger Bebaubarkeit 12,5 m

1.5. Industriegebieten 20 m
bei nur einseitiger Bebaubarkeit 14,5m

2. für die öffentlichen, aus rechtlichen oder tatsächlichen
Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Ver-
kehrsanlagen innerhalb der Baugebiete (z. B. Fußwege,
Wohnwege) bis zu einer Breite (mit Ausnahme der Be-
standteile nach Nr. 5 a) von 5 m

3. für die nicht zum Anbau bestimmten zur Erschließung
der Baugebiete notwendigen Sammelstraßen innerhalb
der Baugebiete bis zu einer Breite (mit Ausnahme der
Bestandteile nach Nrn.4a, 5a) von 21 m

4. für Parkflächen 
(a) die Bestandteile der in den Nrn. 1 und 3 genannten

Verkehrslagen sind, bis zu einer weiteren Breite 
von 6 m,

(b) soweit sie nicht Bestandteil der in den Nrn. 1 und 3
genannten Verkehrsanlagen, aber nach städtebau-
lichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu
deren Erschließung notwendig sind (selbständige
Parkflächen), bis zu 15 v. H. der Fläche des Ab-
rechnungsgebietes, § 5 Abs. 1 und 2 findet Anwen-
dung

5. für Grünanlagen mit Ausnahme von Kinderspielplätzen,

(a) die Bestandteile der in den Nrn. 1 bis 3 genannten
Verkehrsanlagen sind, bis zu einer weiteren Breite
von 6 m

(b) soweit sie nicht Bestandteil der in den Nrn. 1 bis 3
genannten Verkehrsanlagen, aber nach städtebau-
lichen Grundsätzen innerhalb der Baugebiete zu
deren Erschließung notwendig sind, bis zu 15 v. H.
der Fläche des Abrechnungsgebietes; § 5 Abs. 1
und 2 findet Anwendung;

(2) Endet eine Verkehrsanlage mit einer Wendeanlage, so ver-
größern sich die in Abs. 1 Nrn. 1, 3, 4 a und 5 a angegebe-
nen Maße für den Bereich der Wendeanlage auf das An-
derthalbfache, die Maße in den Nrn. 1 und 3 mindestens
aber um 8 m. Dasselbe gilt für den Bereich der Einmündung
in andere oder der Kreuzung mit anderen Verkehrsanlagen.
Erschließt eine Verkehrsanlage Baugebiete unterschied-
licher Art, so gilt die größte der in Abs. 1 Nrn. 1.1. bis 1.5.
angegebenen Breiten.

(3) Zu dem Erschließungsaufwand nach Abs.1 und 2 gehören
insbesondere die Kosten für
1. den Erwerb der Grundflächen sowie der Wert der von

der Gemeinde aus ihrem Vermögen bereitgestellten Flä-
chen im Zeitpunkt der Bereitstellung,

2. die Freilegung der Grundflächen für die Erschließungs-
anlagen,

3. die erstmalige Herstellung der Erschließungsanlagen
einschließlich der Einrichtungen für ihre Entwässerung
und Beleuchtung,

4. die Übernahme von Anlagen als gemeindliche Erschlie-
ßungsanlagen. Der Erschließungsaufwand umfasst auch
die Kosten für in der Baulast der Gemeinde stehende
Teile der Ortsdurchfahrt einer Bundes-, Landes- oder
Kreisstraße, bei der Fahrbahn beschränkt auf die Teile,
die über die Breite der anschließenden freien Strecken
hinausgehen.

§ 3
Ermittlung des Erschließungsaufwands

(1) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand (§2) wird nach
den tatsächlich entstandenen Kosten ermittelt.

(2) Der beitragsfähige Erschließungsaufwand wird für die ein-
zelne Erschließungsanlage ermittelt. 
Die Gemeinde kann abweichend von Satz 1 den beitragsfä-
higen Erschließungsaufwand für bestimmte Abschnitte einer
Erschließungsanlage ermitteln oder diesen Aufwand für
mehrere Anlagen, die für die Erschließung der Grundstücke
eine Einheit bilden (Erschließungseinheit), insgesamt ermit-
teln.

§ 4
Anteil der Gemeinde am beitragsfähigen 

Erschließungsaufwand

Die Gemeinde trägt 10 v. H. des beitragsfähigen Erschließungs-
aufwands.

§ 5
Abrechnungsgebiet, Ermittlung der Grundstücksfläche

(1) Die Flächen der von einer Erschließungsanlage erschlosse-
nen Grundstücke bilden das Abrechnungsgebiet. Wird der
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Erschließungsaufwand für den Abschnitt einer Erschlie-
ßungsanlage oder zusammengefasst für mehrere Erschlie-
ßungsanlagen, die eine Einheit bilden, ermittelt und abge-
rechnet, so bilden die Flächen der von dem Abschnitt der
Erschließungsanlage bzw. von den Erschließungsanlagen
der Erschließungseinheit erschlossenen Grundstücke das
Abrechnungsgebiet.

(2) Als Grundstücksfläche gilt:
1. bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplanes

die Fläche, die der Ermittlung der zulässigen Nutzung
zugrunde zulegen ist,

2. bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan nicht be-
steht oder die erforderlichen Festsetzungen nicht ent-
hält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tie-
fe von 50 m von der Erschließungsanlage zugewandten
Grenze des Grundstücks. Reicht die bauliche, gewerbli-
che oder eine der baulichen oder gewerblichen gleichar-
tige (erschließungsbeitragsrechtlich relevante) Nutzung
über diese Begrenzung hinaus, so ist die Grundstücks-
tiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nut-
zung bestimmt wird. 
Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbin-
dung zur Erschließungsanlage herstellen, bleiben bei der
Bestimmung der Grundstückstiefe unberücksichtigt.

§ 6
Verteilung des umlagefähigen Erschließungsaufwands

(1) Der nach Abzug des Anteils der Gemeinde (§4) anderweitig
nicht gedeckte Erschließungsaufwand (umlegungsfähiger
Erschließungsaufwand) wird auf die Grundstücke des Ab-
rechnungsgebiets (§5) nach den Nutzungsflächen verteilt.
Die Nutzungsfläche eines Grundstückes ergibt sich durch
Vervielfachung seiner Grundstücksfläche (§5 Abs. 2) mit ei-
nem Nutzungsfaktor.

(2) Bei der Verteilung des Erschließungsaufwandes wird durch
den Nutzungsfaktor die unterschiedliche Nutzung der
Grundstücke nach Maß (§§ 7 bis 11) und Art (§12) berück-
sichtigt. 
Für mehrfach erschlossene Grundstücke gilt darüber hinaus
die Regelung des § 13.

(3) Der Nutzungsfaktor beträgt entsprechend dem Maß der
Nutzung 
1. bei eingeschossiger Bebauung oder Bebaubarkeit 1,0
2. bei zweigeschossiger Bebauung oder Bebaubarkeit 1,5
3. bei dreigeschossiger Bebauung oder Bebaubarkeit 2,0
4. bei viergeschossiger Bebauung oder Bebaubarkeit 2,5
5. bei fünfgeschossiger Bebauung oder Bebaubarkeit 3,0
6. bei sechsgeschossiger Bebauung oder Bebaubarkeit 3,5

für jedes weitere Geschoss ist der Nutzungsfaktor um
0,5 zu erhöhen.

§ 7
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die

ein Bebauungsplan die Geschosszahl festsetzt

(1) Als Geschosszahl gilt die im Bebauungsplan festgesetzte
höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Ist im Einzelfall ei-
ne größere Geschosszahl genehmigt, so ist diese zu Grun-
de zu legen. Als Geschosse gelten Vollgeschosse i.S. der
Sächsischen Bauordnung (SächsBO).

(2) Überschreiten Geschosse nach Abs. 1, die nicht als Wohn-
oder Büroräume genutzt werden, die Höhe von 3,5 m, so gilt
als Geschosszahl die Baumasse des Bauwerks geteilt durch
die überbaute Grundstücksfläche und nochmals geteilt

durch 3,5; mindestens jedoch die nach Abs. 1 maßgebende
Geschosszahl; Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende
volle Zahl aufgerundet.

§ 8
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, 

für die ein Bebauungsplan eine Baumassenzahl festsetzt

(1) Weist der Bebauungsplan statt einer Geschosszahl eine
Baumassenzahl aus, so gilt als Geschosszahl die Baumas-
senzahl geteilt durch 3,5; Bruchzahlen werden auf die
nächstfolgende volle Zahl aufgerundet.

(2) Ist eine größere als die nach Abs. 1 bei Anwendung der Bau-
massenzahl zulässige Baumasse genehmigt, so ergibt sich
die Geschosszahl aus der Teilung dieser Baumasse durch
die Grundstücksfläche und nochmaliger Teilung des Ergeb-
nisses durch 3,5; Bruchzahlen werden auf die nächstfolgen-
de volle Zahl aufgerundet.

§ 9
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die
ein Bebauungsplan die Höhe baulicher Anlagen festsetzt

(1) Bestimmt ein Bebauungsplan das Maß der baulichen Nut-
zung nicht durch eine Geschosszahl oder Baumassenzahl,
sondern durch die Festsetzung der Höhe baulicher Anlagen,
so gilt als Geschosszahl
(a) bei Festsetzung der max. Wandhöhe das festgesetzte

Höchstmaß der Wandhöhe entsprechend der Definition
des § 6 Abs. 4 SächsBauO geteilt durch 3,5; zuzüglich
eines weiteren Geschosses, wenn gleichzeitig eine
Dachneigung von mindestens 30° festgesetzt ist.

(b) bei Festsetzung der max. Gebäudehöhe die festgesetz-
te max. Gebäudehöhe geteilt durch 3,5,

(c) Bruchzahlen werden auf die nächstfolgende volle Zahl
aufgerundet.

(2) Ist im Einzelfall eine größere als die im Bebauungsplan fest-
gesetzte Höhe baulicher Anlagen genehmigt, so ist diese
gemäß Abs. 1 in eine Geschosszahl umzurechnen.

§ 10
Stellplätze, Garagen, Gemeinbedarfsflächen

(1) Grundstücke, auf denen nur Stellplätze oder Garagen her-
gestellt werden können, gelten als eingeschossig bebaubar.
Als Geschosse gelten neben Vollgeschossen i.S. d. Sächs-
BO auch Untergeschosse in Garagen- und Parkierungsbau-
werken. Die §§ 7, 8 und 9 finden keine Anwendung.

(2) Auf Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücken in be-
planten Gebieten, deren Grundstücksflächen aufgrund ihrer
Zweckbestimmung nicht oder nur zu einem untergeordne-
ten Teil mit Gebäuden überdeckt werden sollen bzw. über-
deckt sind (z.B. Friedhöfe, Sportplätze, Freibäder, Kleingar-
tengelände), wird ein Nutzungsfaktor von 0,2 angewandt.
Die §§ 7, 8 und 9 finden keine Anwendung.

(3) Für beitragsrechtlich nutzbare Grundstücke, die von den
Bestimmungen der §§ 7, 8, 9 und 10 Abs. 1 und 2 nicht er-
fasst sind (z.B. Lagerplätze), gilt ein Nutzungsfaktor von 0,5,
wenn auf ihnen keine Gebäude errichtet werden dürfen.

§ 11
Ermittlung des Nutzungsmaßes bei Grundstücken, für die

keine Planfestsetzungen i.S. der §§ 7 bis 10 bestehen

(1) In unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein
Bebauungsplan keine den §§ 7 – 10 entsprechenden
Festsetzungen enthält, ist bei bebauten und unbebauten
aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-
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stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen
Geschosse maßgebend. Ist im Einzelfall eine größere Ge-
schosszahl vorhanden, so ist diese zugrundezulegen. Als
Geschosse gelten Vollgeschosse i. S. d. SächsBO; § 7 Abs.
2 gilt entsprechend.

(2) Bei Grundstücken mit Gebäuden ohne ein Vollgeschoss i.S.
der SächsBO ergibt sich die Geschosszahl aus der Teilung
der tatsächlich vorhandenen Baumasse entsprechend § 7
Abs. 2.

(3) Abweichend von Abs. 1 und 2 finden die Regelungen des §
10 für die Grundstücke entsprechend Anwendung.
1. auf denen nur Stellplätze oder Garagen hergestellt wer-

den können,
2. die als Gemeinbedarfs- oder Grünflächengrundstücke

§10 Abs. 2 entsprechend tatsächlich baulich genutzt
oder
3. nur mit Nebenanlagen i.S. § 10 Abs. 3 bebaut sind.

§ 12
Artzuschlag

(1) Für Grundstücke, die nach den Festsetzungen eines Bebau-
ungsplanes oder nach der auf den Grundstücken in der nä-
heren Umgebung überwiegend vorhandenen Nutzung in ei-
nem Kern-, Gewerbe- oder Industriegebiet liegen, sind die
in § 6 Abs. 3 genannten Nutzungsfaktoren um je 0,5 zu er-
höhen, wenn in einem Abrechnungsgebiet (§ 5) außer diesen
Grundstücken auch andere Grundstücke erschlossen wer-
den.

(2) Abs. 1 gilt nicht bei der Abrechnung von Erschließungsanla-
gen i.S. von § 2 Abs. 1 Nr. 5b und § 16. Ein Artzuschlag ent-
fällt für die unter § 10 Abs. 2 fallenden Grundstücke.

§ 13
Mehrfach erschlossene Grundstücke

Für Grundstücke, die durch jeweils mehrere gleichartige voll in
der Baulast der Gemeinde stehenden Erschließungsanlagen i.S.
von § 2 Abs. 1 Nr. 1-6 erschlossen werden (z.B. Eckgrundstü-
cke, Grundstücke zwischen zwei Erschließungsanlagen), wird
die nach den §§ 6-12 ermittelte Nutzungsfläche des Grund-
stücks bei einer Erschließung durch zwei Erschließungsanlagen
jeweils zur Hälfte, durch drei Erschließungsanlagen jeweils zu
einem Drittel, durch vier und mehr Erschließungsanlagen mit
dem entsprechend ermittelten Bruchteil zugrundegelegt.

§ 14
Kostenspaltung

Der Erschließungsbeitrag kann für
1. den Grunderwerb,
2. die Freilegung,
3. die Fahrbahn,
4. die Radwege,
5. die Gehwege, zusammen oder einzeln,
6. die Parkflächen,
7. die Grünanlagen,
8. die Mischverkehrsflächen (z.B. kombinierte Geh und Rad-

wege, Verkehrsflächen in verkehrsberuhigten Straßen)
9. die Beleuchtungseinrichtungen und
10. die Entwässerungseinrichtungen
gesondert erhoben und in beliebiger Reihenfolge umgelegt wer-
den, sobald die jeweilige Maßnahme, deren Aufwand durch Teil-
beiträge gedeckt werden soll, abgeschlossen worden ist. Über
die Anwendung der Kostenspaltung entscheidet die Gemeinde
im Einzelfall.

§ 15
Merkmale der endgültigen Herstellung

(1) Straßen, Wege und Plätze (§ 2 Abs. 1 Nr. 1) sind endgültig
hergestellt, wenn sie
1. entwässert und 
2. beleuchtet werden, sofern dies geplant ist.

(2) Die flächenmäßigen Bestandteile der in Abs. 1 genannten
Erschließungsanlagen sind endgültig hergestellt, wenn
1. die Fahrbahnen, Gehwege und Radwege eine Befesti-

gung auf tragfähigem Unterbau mit einer Decke aus As-
phalt, Beton, Pflaster, Platten aufweisen; die Decke kann
auch aus einem ähnlichen Material neuzeitlicher Bau-
weise bestehen.

2. die unselbständigen und selbständigen Parkflächen (§ 2
Abs. 1 Nr. 4 b) eine Befestigung auf tragfähigen Unter-
bau mit einer Decke aus Asphalt, Beton, Pflaster, Platten
aufweisen; die Decke kann auch aus einem ähnlichen
Material neuzeitlicher Bauweise bestehen; sie kann dar-
über hinaus auch aus einer wasserdurchlässigen Dek-
kschicht (Schotterrasen, Rasengittersteine etc.) auf trag-
fähigem Unterbau bestehen.

3. die unselbständigen Grünanlagen gärtnerisch gestaltet
sind,

4. die Mischflächen in den befestigten Teilen entsprechend
Ziff. 1 hergestellt und die unbefestigten Teile gemäß Ziff.
2 und 3 gestaltet sind.

(3) Nicht befahrbare Verkehrsanlagen i.S. von § 2 Abs. 1 Nr. 2
sowie Sammelstraßen i.S. von § 2 Abs. 1 Nr. 3 sind endgül-
tig hergestellt, wenn sie entsprechend Abs. 1 und 2 ausge-
baut sind.

(4) Selbständige Grünanlagen (§ 2 Abs. 1 Nr. 5b) sind endgültig
hergestellt, wenn sie gärtnerisch gestaltet sind.

(5) Die Gemeinde kann im Einzelfall durch Satzung die Herstel-
lungsmerkmale abweichend von den vorstehenden Bestim-
mungen festlegen, solange die Erschließungsanlagen insge-
samt bzw. die entsprechenden Teileinrichtungen noch nicht
endgültig hergestellt sind. 

§ 16 
Immissionsschutzanlagen

Art und Umfang der Anlagen zum Schutz von Baugebieten gegen
schädliche Umwelteinrichtungen i.S. des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes die Art der Ermittlung und Verteilung des Auf-
wandes sowie die Merkmale der endgültigen Herstellung dieser
Anlagen können durch eine gesonderte Satzung geregelt werden.

§ 17
Vorausleistungen

Die Gemeinde erhebt für Grundstücke, für die eine Beitrags-
pflicht noch nicht oder nicht in vollem Umfang entstanden ist,
Vorausleistungen
1. bis zu einer Höhe von 70 v. H. des voraussichtlichen Er-

schließungsbeitrages, wenn mit der Herstellung der Er-
schließungsanlage begonnen worden ist,

2. bis zu einer Höhe des voraussichtlichen Erschließungsbei-
trages, wenn ein Bauvorhaben auf dem Grundstück geneh-
migt wird. 

§ 18
Ablösung des Erschließungsbeitrags

Der Betrag einer Ablösung nach § 133 Abs. 3 Satz 5 BauGB be-
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stimmt sich nach den Bestimmungen über die Ablösung von Er-
schließungsbeiträgen der Gemeinde Falkenau in der jeweils ak-
tuellen Fassung. Ein Rechtsanspruch auf Ablösung besteht nicht.

§ 19
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 29.04.1992 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von Erschlie-
ßungsbeiträgen vom 29.04.1992 außer Kraft.

Müller
Bürgermeister

Hinweis:
Satzungen, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften zustandegekommen sind, gelten ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustandegekom-
men.

Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung nicht oder fehlerhaft erfolgt ist,
2. Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzungen, die Ge-

nehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt
worden sind,

3. der Bürgermeister dem Beschluss nach § 52 Abs. 2 (Sächs-
GemO) wegen Gesetzwidrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
(a) die Rechtsaufsichtbehörde den Beschluss beanstandet

hat oder
(b) die Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift

gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des Sach-
verhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 4 geltend gemacht
worden, so kann auch nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist
jedermann diese Verletzung geltend machen. Sätze 1 und 3
sind nur anzuwenden, wenn bei der Bekanntmachung der Sat-
zung auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Ver-
letzung von Verfahrens- oder Formvorschriften und die Rechts-
folgen hingewiesen worden ist.

Falkenau, den 28.01.2010

Müller
Bürgermeister
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Ein herzliches Dankeschön

von den Kindern und Lehrern der Grundschule Falkenau, sowie
den Eltern der Kinder, an den Falkenauer Skiclub, der es er-
möglichte, dass die Kinder am 22. Januar 2010 einen wunder-
schönen Vormittag am Skihang von Falkenau verbringen durf-
ten. Ca. 50 Kinder  mit Ski und Schlitten nutzten das „Skiareal
am Plauberg“ kostenlos. Nach einer reichlichen Stunde Rodel-
und Skispass bei -5°C,  konnten sich die Kinder an der „Ölthe-
ke“ warme Getränke, die vom Skiclub gesponsert waren und
preiswert abgegebene Pfannkuchen aus der Bäckerei „Forber-
ger“ abholen und es sich schmecken lassen. Müde, aber glük-
klich traten die Kinder ca. 11.00 Uhr den Heimweg an und wür-
den sich auch im nächsten Jahr wieder über einen Besuch am
Falkenauer Skihang freuen.

Im Namen der Kinder und Lehrer der Grundschule Falkenau

Ortsübliche Bekanntmachung des Staatsbetrieb Sachsenforst FoB Chemnitz

Der Staatsbetrieb Sachsenforst beabsichtigt 2010 im Rahmen
der forstlichen Bodenschutzkalkung im Bereich des Forstbe-
zirks Chemnitz  Privat- und Körperschaftswälder in folgenden
Gemarkungen zu kalken:

Gemeinde: Falkenau
Gemarkung: Falkenau

Die Auswahl der Kalkungsflächen erfolgt auf Grundlage der ak-
tuellen Förderrichtlinie in Verbindung mit dem „Leitfaden der
Forstlichen Bodenschutzkalkung in Sachsen (Schriftenreihe der
Sächsischen Landesanstalt für Forsten Heft 21/2000 ).
Die Bodenschutzkalkung erfolgt vorbehaltlich der bewilligten
Fördermittel und ist für Waldbesitzer kostenfrei. 

In der Zeit vom 25.01.2010 bis 05.03.2010 haben betroffene
Waldbesitzer die Möglichkeit der Akteneinsicht (siehe unten an-
gegebene Adressen).
Jeder Waldbesitzer entscheidet selbst, ob in seinem Wald in die
Kalkungsmaßnahme stattfinden soll. Wenn bis 07.03.2010 kei-
ne Ablehnung erfolgt, gilt dies als Zustimmung zur geplanten
Kalkung.

Auslage: 
Mo-Do 9:00 – 15:00 Uhr sowie Fr 9:00 – 12:00 Uhr im Forstbe-
zirk Chemnitz, am Landratsamt 3, Haus 2; 09648 Mittweida
oder nach vorheriger Terminabsprache beim Revierleiter:
Herrn Manfred Körner, Tel.: 0173 3720217
Dienstsitz: Augustusburger Str. 87, 09557 Flöha
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Wir gratulieren
allen Geburtstagskindern im Monat Februar
zum 70. Geburtstag Herrn Bruno Schwarz

Frau Helga Auerbach
Frau Anita Auerbach
Frau Annemarie Seidel

zum 75. Geburtstag Herrn Heinz Schweigert
Frau Rita Fischer
Herrn Achim Pötzscher

zum 76. Geburtstag Frau Annerose Kaiser
Frau Lisa Witte

zum 80. Geburtstag Frau Margaretha Sack

zum 81. Geburtstag Herrn Herbert Uhlmann
Herrn Gerhard Kärcher

zum 82. Geburtstag Frau Elfriede Peschke
Frau Waltraud Schmidt
Frau Ursula Härtel

zum 83. Geburtstag Frau Lotte Schmidt

zum 86. Geburtstag Frau Charlotte Scharschmidt
Frau Edith Körner

zum 89. Geburtstag Frau Magda Hähner

Liebe Freunde von „Weihnachten im Schuhkarton“,

im vierzehnten Aktionsjahr spendeten
Päckchenpacker aus Deutschland,
Österreich, und der Schweiz 538.238
Schuhkartons  für Kinder in Armut. Da-
von kamen 501.645 aus Deutschland.
Sie wurden kurz vor Weihn-
achten in 14 Empfängerlän-
dern Albanien, Armenien,
Bulgarien, Georgien, Kosovo,
Kroatien, Moldawien, Mongo-
lei, Polen, Rumänien, Ser-
bien, Slowakei, Südafrika und
Weißrussland verteilt. Die
Päckchen gingen an Mäd-
chen und Jungen aus sozial
schwachen Familien, in
Elendsvierteln und Waisen-
häusern.
In Falkenau konnten 80 Päck-
chen und 260,05 Euro Spen-
den gesammelt werden. Die
Päckchen aus Falkenau wur-
den in diesem Jahr in Weiß-
russland verteilt und die

Spenden halfen,die Transportkosten mit
zu decken.
Ein herzliches Dankeschön dafür an alle
Päckchenpacker und alle Spender, die
wieder so fleißig mitgemacht haben und

dadurch ihre Weihnachtsfreude mit den
Kindern teilten, die Not leiden müssen. 
Sofern es vor Ort erlaubt war, wurde die
Verteilung in ein weihnachtliches Rah-
menprogramm eingebettet. Dabei beka-

men die Mädchen und Jungen
oftmals nicht nur das erste
Weihnachtsgeschenk ihres Le-
bens, sondern sie lernten auch
den Grund für Weihnachten
kennen: die Geburt Jesu. 
Entgegen aller Wirtschaftsprog-
nosen konnte 2009 das Sam-
melergebnis vom Vorjahr weit
übertroffen werden und das
stimmt uns optimistisch für die
kommende Aktion.

Freude schenken – 
Leben verändern!
Das soll auch 2010 wieder un-
ser Motto sein.

Ihre / Eure Familie Leipold

Warnwesten für Blutspender im März

Im März läuft eine Gemeinschaftsaktion
des DRK-Blutspendedienstes Ost mit
dem ADAC Sachsen. Für jede Blutspen-
de gibt es in diesem Monat einen Gut-
schein, der in einem der ADAC-Service-
Center gegen eine Warnweste mit prakti-
scher Tasche eingetauscht werden kann.
Damit unterstützt der ADAC Sachsen die
Blutspendeaktionen und gemeinsam
wird mehr Sicherheit auf den Straßen er-
reicht. Wenn das Tragen der Warnwesten

bei Pannen und Unfällen in Deutschland
auch noch nicht in jedem Fall zwingend
vorgeschrieben ist, sollte man in jedem
Fall damit für seine eigene Sicherheit sor-
gen.

Das freundliche Blutspende-Team er-
wartet alle, die helfen wollen am
Dienstag, dem 23.03.2010 von 15:30 –
18:30 Uhr zur Blutspendeaktion in der
Grundschule Falkenau, An der Aue 1.

Über die Blutspendeaktionen des DRK-
Blutspendedienstes kann man sich auch
im Internet in-formieren. Unter www.blut-
spende.de werden alle geplanten Spen-
determine für die nächsten Wochen an-
gezeigt. Gleichzeitig gibt es zahlreiche
Informationen rund um das Thema Blut-
spende. Weiterhin geschaltet ist natürlich
das kostenlose Servicetelefon 0800/ 
11 949 11 (Mo – Do. 8:00 – 18:00 Uhr, 
Fr. 08:00 – 14:00 Uhr).
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Wohnungsangebot der Gemeindeverwaltung

Erdgeschoss-Wohnung in der Plauer Straße 11, 2 1/2 Zimmer ca. 59 qm 
mit Balkon, Keller, Bodenkammer und Stellplatz vor dem Haus.

Anfragen an die Gemeindeverwaltung Falkenau, Tel.: 03726 72 84 – 0

Neues von der Genossenschaft „Unser Laden Falkenau eG“
Stand 25.01.2010

Liebe Falkenauer Bürgerinnen 
und Bürger,

vor über einem halben Jahr wurde „Un-
ser Laden Falkenau eG“ nun eröffnet.
Anfang Februar wird der 30.000ste Ein-
kauf stattgefunden haben, was als deut-
liches Zeichen der Akzeptanz gedeutet
werden kann.

Alle Mitglieder der Genossenschaft „Un-
ser Laden Falkenau eG“ erhalten bis An-

fang März 2010 ihre persönliche Einla-
dung zur ersten ordentlichen Generalver-
sammlung, die am Freitag, den 19. März
2010, stattfinden wird. Alle weiteren In-
formationen hierzu entnehmen Sie bitte
direkt aus dem Einladungsschreiben.
Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Er-
scheinen!

Ihr Vorstand und Aufsichtsrat 
der Genossenschaft 
„Unser Laden Falkenau eG“ (cs)

Unser TÜV SÜD-Ratgeber 

Der Wintersport lockt jedes Jahr in die
weiße Pracht. Die Gefahren lauern trotz-
dem und nicht nur an den weißen Hängen,
sondern auch an den Straßen, die zu ih-
nen führen. Rüdiger Hofmann kommt zum
TÜV SÜD zu René Hessel, Leiter des TÜV
Service-Center Freiberg. Mit ihm versteht
er sich gut, wechselt während der fälligen
HU mehr als nur ein paar Worte. Die erste
Überraschung: Wer zur Hauptuntersu-
chung fährt, bekommt seit Jahresbeginn
nur noch eine Plakette - für Hauptuntersu-
chung (HU) und Abgasuntersuchung (AU)
zusammen. Die Abgasuntersuchung wird
als eigenständiger Teil in die HU integriert.
Die elektronischen Sicherheitssysteme
und die Abgaswerte werden zeitgleich un-
ter die Lupe genommen. Doch er hat noch
eine andere Frage: „Stimmt es, dass ge-
häuft Unfälle wegen Ski und Ferienladung
passieren?“ Das bestätigt ihm René Hes-
sel leider. 
Ein aktueller ADAC-Crashtest z.B. mit ei-
nem VW Golf IV Kombi, der mit Tempo 50
gegen eine Barriere gefahren wurde,
zeigte die Gefahren der ungesicherten
Wintersportgerätebeförderung. Im Wagen-
inneren lagen lose zwei paar Skier mit
Skischuhen, ein Schlitten und etwas Ge-
päck. Das Ergebnis des Tests: Die
scharfkantigen Skier schossen zwischen
die Vordersitze. Der nicht fixierte Schlit-
ten schleuderte in den Nacken des Fah-
rers. Ein herumfliegender Rucksack zer-
störte die Scheibe des Autos. Teile der
Winterausrüstung, die im Auto herumflo-
gen, entwickelten bei dem Unfall eine bis
zu 50-fache Wucht ihrer eigenen Masse.
Den Insassen, die von ungesicherten La-

dungsteilen getroffen werden, würden
demnach schlimme Verletzungen dro-
hen. Deshalb empfehlen ADAC und TÜV
SÜD Skier grundsätzlich auf dem Dach
zu montieren. Ist das nicht möglich, soll-
ten sie mit Spanngurten richtig verzurrt
werden. Gegenstände über 25 Kilo-
gramm sollen nach Möglichkeit nicht hin-
ter Personen platziert werden. Be-
sonders schwere Gegenstände sind im
Fußraum der Rücksitze gut aufgehoben.
Getränkekisten oder Körbe mit losem In-
halt müssen abgedeckt sein. Bei einer
Verkehrskontrolle wird ein Verstoß gegen
die Ladungssicherung bei Pkw mit bis zu
drei Punkten in Flensburg und 50 Euro
Geldstrafe geahndet. 
Doch wie geht es weiter, wenn alles rollt?
Durch den Dachaufbau verschiebt sich
der Fahrzeugschwerpunkt, warnt Hessel.
Als Folge verändert sich auch das Fahr-
verhalten. In Kurven oder bei starkem
Wind sollte der Fahrer deshalb besonders
konzentriert lenken. Vorsicht auch vor der
Einfahrt in Tiefgaragen oder den eigenen
Carport - passt das Auto mit der Dachbox
überhaupt hinein? Ein entsprechend be-
schrifteter Erinnerungs-Zettel am Cockpi
ist zuverlässiger als ein Knoten im Ta-
schentuch, meint René Hessel. 
Gern berät das Freiberger TÜV Service-
Center am Turmhofschacht. Es hat Mon-
tag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr
und Samstag von 9:00 bis 12:00 Uhr ge-
öffnet und ist telefonisch unter
03731/34873 zu erreichen. Jederzeit er-
möglicht der Internet-Anmeldeservice
unter www.tuev-sued.de die Vereinba-
rung eines Prüftermins. Ein Telefonservi-

ce unter 0800-12 12 444 (gebührenfrei)
ermöglicht ebenfalls die Terminvergabe.

René Hessel 
vom TÜV Service-Center Freiberg

Wir möchten in diesem Jahr für die
Badsaison

(10. Mai bis max. 10. September) 
die Stelle eines 

Rettungsschwimmers 
(Mindeststufe – Silber – )

neu besetzen.

Ich bitte interessierte Personen (mit
entsprechendem Nachweis), möglichst
aus Falkenau, bzw. unmittelbarer Um-
gebung, sich umgehend in der Ge-
meinde Falkenau zu bewerben.
Die Bewerbungsfrist endet am
10.03.2010, 18:00 Uhr, damit der Ge-
meinderat in einer Sitzung eine Ent-
scheidung treffen kann.

M. Müller
Bürgermeister
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Die nächste Ausgabe 
erscheint am 

17. März 2010.
Redaktionsschluss ist der

24. Februar 2010.

„Plötzlich werden sie zu gefährlichen Geschossen“ 
Bei Transport die Ski- und andere Ausrüstungen immer ordnungsgemäß sichern
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